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Tageschronik
Großadmiral von Tirpitz iſt vom Staatsſekreta-

iat des Reichsmarineamts zurückgetreten. Als Nach
olger iſt Admiral von Capelle in Ausſicht genommen.

Es verlantet, daß der Fall von Verdun mit Sicher
eit e franzöſiſche Miniſterkriſe nach ſich ziehen
vürde.

Die engliſche Wehrpflicht ſoll auch auf Jrland aus
gedehnt werden.

Die Stellung des ruſſiſchen Kabinetts ſoll erſchüt-
ert fein, während andrerſeits auch gegen die Duma ge
vühlt wird.

Im Gebiet von Vakn ſind ſchwere blutige Unruhen
rusgebrochen.

Von 390 000 Serben, die nach Albanien flohen, ſollen
ſie Hälſte unterwegs umgekommen ſein. Der Reſt von
000 Mann, der nach Korfn gebracht wurde, ſtirbt in der
Mehrzahl an Entkräftung.

Bitlis iſt nicht in ruſſiſcher, ſondern ſeſt in tür-
tiſcher Hand.

Nicht Nervoſität, ſondern Dertrauen,
Die offiziöſe „Neue Korreſp.“ ſchreibt unter dieſem

Titel:
In den letzten Wochen iſt von verſchiedenen Blät-

ern und durch mündliche und ſchriftliche Agitation eine
tewiſſe Unruhe in weite Kreiſe getragen worden, als
ob Kriegsmittel, über die wir verfügen könnten, um
England in einer nach wenigen Monaten bemeſſenen
Friſt niederzuzwingen und damit den ganzen Krieg ab-
tirgetr aus „Sentimentalität“ vder aus Kurzſichtig-
eit vber Mangel an Schneid nicht in aller Schärfe an-
rn t werden ſollten. In einem Blatte ſtand, es
jeſtehe die Gefahr, daß ein böſer Händlergeiſt
jen deutſchen Heldenarm lähme. Wäre daran nur
)as Geringſte wahr, ſo hätte das deutſche Volk gerech-
en Anſpruch darauf, einen ſchleunigen Wandel in der
hegierung zu verlangen.

Selbſtverſtändlich kann das Maß deſſen, was wir
zchniſch durch ſchärfſte Anwendung unſerer Ubootwafſe
in Schädigungen der engliſchen Lebensmittelzufuhr zu
Piſten vermögen, nicht ausſchließlich entſcheidend für
zie Führung des Seekrieges ſein, auch wenn der Erfolg
rach Umfang und Zeit von vornherein vollkommen
ſicher wäre. Daneben müſſen auch etwaige politiſchmi-
täriſche Folgen in Betracht gezogen werden. Wollten
wir jedes Schiff verſenken, das von England kommt
der nach England fährt, gleichviel, ob bewaffnet oder
hicht, ob Fracht- vder Paſſagierſchiff, ob feindlich oder
heutral, ſo würde unſere Lage alsbald durch ſchwere
nternationale Verwicklungen belaſtet werden. Sehen
wir ſelbſt von neutralen Staaten Europas, Holland,
Dänemark, Norwegen, Schweden ab, mit denen wir noch
einen für uns ſehr wichtigen Handelsverkehr unterhal-
'en, ſo würde jedenfalls die neutrale Großmacht Ame-
tika ſich ein ſolches unterſchiedsloſes Verſenken im At-
kantiſchen Ozean und im Mittelmeer nicht gefal-
len laſſen und vffen auf die Seite unſerer Feinde
jreten, ſie mit Geld, Menſchen und Material mit allen
Kräften unterſtützen. Die weitere Folge wäre, daß die

Freitag, den 17. März 1916.
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ſchon ſehr gedrückte Stimmung bei den feindlichen Völ
kern und die Zeichen von innerer Uneinigkeit im En-
tentelager durch neue Hoffnungen zurückgedrängt
würden. Endlich führen wir dieſen Krieg nicht allein
gegen eine Koalition, ſondern ſtehen ſelbſt in einem
Bunde mit drei anderen Mächten, was uns gewiſſe

Rückſichten auf ſie auferlegt.
Im Abwägen aller dieſer Umſtände das Richtige zu

treffen, iſt nicht Sache des Gefühls oder Temperaments,
ſondern gewiſſenhafter kühler überlegung, die die
oberſte Heeresleitung im Verein mit dem
Kanzler vorzunehmen und zur Entſcheidung
des oberſten Kriegsherrn zu bringen hat. Wel-
chen Grund könnten wir nach den bisherigen Leiſtungen
dieſer Jnſtanzen haben, ihnen in der Anwendung der
beſten Mittel zum endgültigen Siege und zur Abkür-
zung des Kriegs nicht voll zu vertrauen? Bei der beob-
achteten Nervoſität hat obendrein noch ein ſchwerer Jrr-
tum mitgewirkt. Es wurde ſo dargeſtellt, als ob der ver
ſchärfte Ubootkrieg, wie ihn vor einem Monat die be
kannte Denkſchrift ankündigte Verſenkung aller
feindlicher bewaffneter Handelsſchiffe
vhne Warnung und Rettung überall, Verſenkung un
bewaffneter feindlicher Frachtſchiffe in
der Kriegszone, Vernichtung überall durch Mi-
nen), wieder auf geſchoben werden ſollte. Daran
iſt in Wahrheit keinen Augenblick gedacht worden. Nach
der im Großen Hauptquartier getroffenen Entſchei-
dung verbleibt es bis auf weiteres dabei, daß zwar die
rechtmäßige Schiffahrt unter neutraler Flagge nach den
völkerrechtlichen Regeln behandelt, im übrigen aber u n-
ſer Ubootkrieg inraller Schärfe durchge-
führt wird.

Der Rücktritt des Großadmirals
von Tirpitz.

Der jüngſten Meldung von der „Erkrankung“ des
Staatsſekretärs des Reichsmarineamts iſt ſehr ſchnell
die Nachricht von ſeinem Rücktritt vom Amte gefolgt.
Das Scheiden des Herrn von Tirpitz, des Organiſa-
tors und Vaters unſerer herrlichen Flotte im gegen-
wärtigen Augenblick muß zunächſt in allen Kreiſen tief
ſte Trauer und Beſtürzung hervorrufen. Daß nur
ſchwerwiegende Gründe tiefgreifender Art einen ſo durch
und durch pflichttrenen und nationalgeſinnten Mann
zum Scheiben von ſeinem verantwortungsvollen Poſten
veranlaßt haben können, leuchtet ohne Weiteres ein.
Die Umſtände verbieten eine ausführlichere Erörterung.
Mit Herrn von Tirpitz ſcheidet ein aufrechter Mann der
Tat und Entſchlußkraft, von deſſen ſernerer Tätigkeit
Deutſchland noch ſchöne Früchte gewärtigen durfte. Das
Ereignis wird nicht verfehlen, im Jn- und Ausland das
größte Aufſehen und die mannigfachſte Kommentierung
zervorzurufen.

Als Nachfolger ſoll Tirpitz' langjähriger Berater
und Vertrauensmann, Admiral von Capelle, „in
Ausſicht genommen“ ſein. Er hat ſich alſo offenbar noch
nicht für die Annahme der Nachfolgerſchaft entſchieden.

Wir dürfen uns durch dieſe wahrhaft erſchütternde
Nachricht in unſerem Vertrauen und unſerer Zuverſicht
nicht beirren laſſen und können nur wünſchen und hof-
fen, daß der Allmächtige die Entſchlüſſe unſeres Kaiſers
und Königs, auf den das ganze Volk voller Liebe und
Zuverſicht blickt, zum Beſten lenken möge.

Daß die erwartete und erſehnte Erklärung des
Reichskanzlers über die auswärtige Lage bei Eröffnung
des Reichstages ausgeblieben, vielmehr erſt für Ende
nächſter Woche eventualiſſime vorgeſehen iſt, ſpricht
ebenfalls für den gewaltigen Einfluß, den der ſchwer-
wiegende Entſchluß des Herrn von Tirpitz auf die Maß-
nahmen der Reichsregierung ausübt.

156. Jahrgang.

Vom Kriege-
Aus dem Weſten.

Frankreich kann nur noch an ſich ſelbſt denken.
Wien, 15. März. Auf dem Kriegsrat des

Vier verbandes wird im Namen der franzöſiſchen
Regierung die Heeresleitung die Erklärung abgeben,
daß Frankreich angeſichts der Lage bei Verdun
nur an ſich ſelbſt denken und an keinem anderen
Unternehmen ſich beteiligen könne. Es werde ſeine ge
ſamte Truppenmacht nunmehr lediglich zur Ver
teidigung franzöſiſchen Bodens verwenden.

Mort homme und Bourrus.
Am Dienstag gab „Havas“ folgende offiziöſe Dar-

ſtellung aus: „Das deutſche Bombardement war
am Montag tätiger auf unſere erſte und zweite Linie
von Mort homme und im Bois Bourrus. Es
hat für den Augenblick keine große Bedeutung, es ſei
denn, daß es die Gegend bezeichnet, wo ſich die neue An
ſtrengung des Feindes kundtun wird, der vielleicht auf
ſeinen Angriff gegen unſeren rechten Flügel an der
Front des Pfefferrückens von Douaumont und Vaux,
ie entſchieden zu ſtark befeſtigt iſt, verzichtet, um u en

r unſeren linken Flügel auf der Linie Bethincourte-
Mort homme--Cumieres vorzutragen. Auf alle Fälle
können wir ohne Beunruhigung den nächſten
Anſturm der Deutſchen erwarten. Unſere Haupt-
ſtellung auf dem linken Ufer, die von Mort
homme, iſt noch nicht angeſchnitten, und auf
dem rechten Ufer im Abſchnitt von Douaumont iſt der
Gegner überall ins Wanken geraten. Jm allgemeinen
iſt die Lage genau ſo wie zu Beginn der zweiten Schlacht,
d. h. am 2. März. Außerdem gibt uns jeder neue Zwi-
ſchenakt, und der gegenwärtige iſt der längſte bisher
feſtgeſtellte, mehr Zeit, um uns noch weiter zu befeſti-
gen, denn es iſt ein militäriſcher Grundſatz, daß jeder
Stillſtand beim Angriff dem Verteidiger zugute kommt.“

Ziehen wir aus dem Drum und Dranm die Haupt-
ſache heraus, ſo ergibt ſich, daß ſich alle franzöſiſchen
Hoffnungen an die Morthomme- Stellung klam-
merten. Dieſe iſt aber dank dem tapferen Vorſtoß der
Schleſier nunmehr in deutſchem Beſitz.

Kabinettskriſe, wenn Verdun fällt.
Wie aus London verlautet, äußerte ſich der fran-

zöſiſche Miniſter des Jnnern, Malvy, er rechne be-
ſtimmt mit dem Rücktritt des franzöſiſchen
Kabinetts, falls Verdun falle.

Zunehmende Verwundetentransporte aus Verdun.
Genf, 15. März. Die Blätter melden: Auch das

franzöſiſche Departement Savoyen iſt für die Auf-
nahme der immer noch zunehmenden Verwun-
detentransporte aus Verdun in Bereitſchaft
geſetzt, nachdem alle näherliegenden Departements be
reits überfüllt ſind. Bereits am 9. März ſind in Cham-
bery (Savoyen) die erſten Verwundetenzüge aus Ver-
dun eingetroffen.

Der Hanptgrund für den Rücktritt des Kriegsminiſters
Gallieni

in Frankreich ſoll der ſteigende Mangel an Arbeitskräf
ten in Induſtrie und Landwirtſchaft ſein. Senator
Humbert fordert im „Paris Journal“, Frankreichs
Verbündete (alſo England) müßten unverzüglich ei-
nen Teil ihres wiederholt betonten überfluſſes an
Wehrſähigen ſowie an Kriegsmaterial (beſonders Roh-
ſtoffen) der franzöſiſchen Landesverteidigung zur Ver-
fügung ſtellen. Nur unter dieſer Vorausſetz
ung könnte die franzöſiſche Armee einemFeinde von beiſpielgebender Organiſationskraft, un-
erſchütterter Kampfesluſt und unverſiegbarem Kriegs-
material auch fernerhin die Stirn bieten.

Die Zuſammenhänge der Gallieni-Kriſe.
Baſel, 15. März. Herr Briand hat ſeit einer

Woche immer noch nicht den Mut gefunden, dem von
ihm regierten franzöſiſchen Volke die nunmehr allen An-
zeichen nach feſtſtehende Tatſache bekannt zu geben, daß
der Kriegsminiſter Gallieni mitten während
der Schlacht von Verdun von ſeinem Amte zu
rückgetreten iſt. Der franzöſiſche Miniſterpräſident
und Miniſter des Außeren hat aber doch das Bedürfnis
empfunden, wenigſtens dem neutralen Auslande eine
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klufklätung'zu geben. So iſt däs Schweizer Sprachrohr
dec Knuai d'Orſep, das „Journal de Geneve“, veranlaßt
iwoafhben, den Rücktritt Gallienis in einem beſonderen
Leitortikel zu behandeln. Man erſieht daraus, daß Ge
nerol Vallieni, der ſein Amt am 30. Oktober angetreten
hae, ſich anfänglich des Vertrauens des Par-
laments und ſogar des Senators Clemenceau
erfrente, aber allmählich dieſes Vertrauen ver-
lo ren ging. Die Situation wurde ſchließlich unhalt-
bar, als der Fall des Forts Douaumont be-
kaunt wurde und das Parlament in die furchtbarſte Be
ſtürzung verſetzte. Am 5. März beſprach Clemen-
cegan, nachdem er zuvor eine Ausſprache in der Hee-
reskommiſſion des Senats veranlaßt hatte, den Fall des
Forts in ſeinem Blatte. Die Stellung, ſo ſagte er, war
nneinnehmbar, und ſie wurde verteidigt durch die erſten
Soldaten der Welt. Es muß alſo irgendwo etwas
verſagt haben, und es geht nicht an, uns länger in
ein Schweigen zu begraben, das nur zu neuen unver-
dienten Rückſchlägen führen könnte. Es iſt Zeit, zu wiſ
ſen, ob es uns genügt, ſchöne Trauerſpielhelden zu ſein,
oder ob wir um jeden Preis ſiegen wollen. Um zu ſie
gen, müſſen wir uns gegen die in ihrer ganzen Brutali
lät hervorgetretene mangelhafte Vorberei-
tung wenden, die wir in dieſem Augenblick mit unſe-
rem koſtbaren Blute bezahlen. Man weiß alſo jetzt, wa-
rum das Blatt Clemenceaus verboten wurde. Schließ-
lich gibt das Genfer Blatt zu, daß es ſehr ſchwer ſei, ei-
nen Nachfolger zu finden, weil tatſächlich im Parlament
ein großes Mißtrauen gegen das Ober-
kommando beſtehe. Als Kandidaten ſoll Briand,
wie das Blatt hinzufügt, den Senator Charles Hum-
bert oder den General Liautey in Ausſicht genom-
men haben. Daraus kann man ſchon erkennen, daß
Briand einen militariſierenden Politiker oder politiſie-
renden General ſucht, um den Konflikt zu verkleiſtern.

Bern, 15. März. Wie „Journal“ meldet, wurde Ad-
miral Lacaze mit der interimiſtiſchen Ge-ſchäftsführung des Kriegsminiſteriums
beauſtragt, bis die nahe bevorſtehende Bezeichnung des
endgültigen Jnhabers des Kriegsportefeuilles erfolgen
zwerde.

Reims wieder unter deutſchem Feuer.
Berlin, 16. März. Nach dem „B. T.“ wurde Reims

am Sonntag von der deutſchen ſchweren Artillerie erneut
beſchoſſen.

Ausdehnung der Wehrpflicht auf Jrland?
Baſel, 14. März. über Rotterdam wird gemel-

det: Engliſche Blätter ſchreiben, daß nach erfolgter Ein
berufung der letzten Jahresklaſſe der allgemeinen Wehr-
pflicht eine Ausdehnung der Wehrpflicht auf
Jrland unabwendbar kommen müſſe und kommen
werde.

Das wird eine Freude in Old Jreland geben! Mr.
Redmond wird ſicher eine beſondere Ehrung für das
Votum zugunſten der Wehrpflicht erhalten.

Lentemangel in England.
Kopenhagen, 15. März. „Berlingske Tidende“ mel-

det aus Loudon: Die Rekrutierung rief in
England einen fühlbaren Mangel an landwirt-
ſchaftlichen Arbeitskräften hervor. Nach Mit-
teilung des Landwirtſchaftsminiſteriums ſoll verſucht
werden, junge däniſche Landleute in Gruppen
von 200 Mann nach England zu bringen, um ſie
auf den Gütern zu verteilen.

Einberufung der Verheirateten verſchoben.
Rotterdam, 15. März. Der „Rott. Conr.“ meldet

aus London: Die Einberufung der verhei-rateten Derbyrekruten von 27—-35 Jahren
wurde auf unbeſtimmte Zeit verſchoben. Man erfährt,
daß das Kabinett das Kriegsamt dazu ge-
zwungen habe. „Daily News“ meldet, man glaube,
daß das Kriegsamt bei der Einberufung der Ver-
heirateten zu voreilig zu Werke gegangen iſt. Der
Beſchluß war vffenbar nicht der Regierung zur
Genehmigung vorgelegt worden Hinter
den Kuliſſen ſollen auch noch einige Schwierigkeiten we-
gen der Mitteilung des Kriegsamtes von Montag abend
über die militärfreien Berufe entſtanden ſein,
da auch bei dieſer Frage die Regierung umgan-
gen worden war. Es ſei möglich, daß das Kabinett die
militärfreien Berufe auf den Eiſenbahnbetrieb,
hie Bergwerke und einige Jnduſtriezweige
einſchränken wird, in denen alle Männer im Intereſſe
Hes Landes au der Arbeit bleiben müſſen und daß ſie es
en Gerichten überlaſſen wird, zu entſcheiden, vb die

Männer in den anderen Jnduſtriezweigen, die jetzt auch
berückſichtigt werden, ſür den Militärdienſt zur Verfü-
gung geſtellt werden müſſen oder nicht. Außerdem wür-

der Un verheirateten militäriſchen Alters bei den Berg-
verken und in den Munitionsfabriken zu vermindern.

Inzwiſchen hat Lord Selborne einer Abord-
nung vonBauern gegenüber neuerdings erklärt, was für
ein großes Intereſſe die Regierung daran habe, daß der
Ackerbau nicht allzu ſehr von männlichen Arbeits-
kräſten entblößt werde.

Aus dem Oſten
Der öſterreichiſche Generalſtabsbericht.

Wien 15. März. Die Beſatzung der Brückenköpfe
unrd weſtlich von Uszieezko wehrte heftige Angriffe
ab. Sonſt keine beſonderen Ereigniſſe.

Das ruſſiſche Kabinett erſchüttert?
Stockhelin, 15. März. Die „Petersburger Börſen-

zeitung“ berichtet von einem Empfang des Dumapräſi-
denten Rodzianko beim Zaren, dem große politi-
ſche Bedeutung beigelegt wird. Tiefgreifenöe
Andernngen werden im Miniſterrat erwartet.
Die Stellung der Rechten gilt als erſchüttert.

Dagegen wird von anderer Seite berichtet, die Rechte
der Duma wolle in Gemeinſchaft mit einigen Miniſtern

den adminiſtrative Maßregeln vorbereitet, um die Zahl
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r 2 z 3 untereile „riefige Banuernku nd gebung zuügtüiiſten
des Zaren und gegen das Dumaregiment in Pe-
tersburg veranſtalten, die 110 Millionen Rubel ko-
ſten ſolle. Diiniſter Chwoſtomw ſoll die Vorbereitun-
gert dieſes Staatsſtreichs lIelten.

Es iſt ſehr fraglich, vb dies Experiment im Sinne
der Veranſtalter ausſallen würde.

Der Zar an der Front. x
Zarskoje Sſelo, 15. März. Der Zar iſt zur

Front abgereiſt.
Der Prozeß gegen Suchomlinvw.

Petersburg, 15. März. („Pet. Tel.-Ag.) Ein vomZaren engeſegier oberſter Ausſchuß zur Unterſuch-
ung der Urſachen, die den Munitionsmangel her-
beigeführt hatten, entſchloß ſich, den ehemaligen
Kriegsminiſter Suchomlinovw wegen ungeſetz-
licher Handlungen vor den Gerichtshof des
Reichsrats zu ſtellen. Der Kaiſer hat den Beſchluß
des Ausſchuſſes gebilligt.

überſchwemmungen in Beſſarabien.
Czernowitz, 15. März. Eingetretenes Tauwet-

ter, welches die gewaltigen, in den letzten Wochen ge
fallenen Schneemaſſen in Nordbeſſarabien
und den angrenzenden Gebieten allmählich zum
Schmelzen bringt, hat das Steigen des Waſſerſpiegels
ſämtlicher, dieſe Gegenden durchziehender Flußläufe ver
urſacht. Aus allen Teilen Beſſarabiens und des Cher-
ſoner Gouvernements werden überſchwemmun-
gen größeren Umfanges gemeldet. Die Hauptfluß-
adern der Donau mündung. des Pruth, des Se-
reth und des Dnjeſtr ſind im fortwährenden Stei-
gen begriffen. Es ſind größere Verkehrsſtörungen ein-
getreten, welche die Truppenbewegungen ver-
zögern. Bisher iſt nur die Zerſtörung einiger Stra-
ßenbrücken gemeldet worden, doch ſind auch Bahnli-
nien gefährdet. Jnfolge neuerlicher ſtarker Fnan-
ſpruchnahme der Eiſenbahnnetze Beſſarabiens iſt der
Zivilverkehr weiter eingeſtellt.

Aufruhr in Baku.
Aus Stockholm wird telegraphiert, daß in Ba-

k u ſchwere, blutige Unruhen ſtattgefunden hätten, bei de-
nen die Polizei die Führung bei der Plünderung von
Läden und Geſchäften übernommen hätte, wie ſchon in
der Duma berichtet wurde. Bald aber nahmen die von
der Polizei angezettelten Judenpogrome den Charakter
ſchweren Aufruhrs an. Das Volk zog durch die Haupt
ſtraßen von einem Laden zum andern, plünderte
die Goldwaren- und Manufakturgeſchäfte.
Zahlreiche Arbeiter aus der Umgebung, vornehmlich
aus den Naphtagruben von Balaſchane, trafen ein. Die
Unruhen nahmen politiſchen Anſtrich an. Es
wurden Brandreden gegen die Reaktionä-
ren gehalten. Die Maſſen ſtürmten Läden, Fabriken
und Häuſer, deren Beſitzer dem Verband ruſſiſcher
Leute angehörten; beſonders richtete ſich die Volkswut
gegen das Haus der Hſtlichen Ruſſiſchen Geſellſchaft.
Kein Stern blieb auf dem andern. Jetzt ſchritt Gene-
ralgouverneur Alisghevskt ein. Er requi-
rierte Militär. Die kaukaſiſche Maſchinengewehr-
abteilung zog auf die Nicolaiſche Straße und feuerte in
die Menge. Eine große Anzahl Leute wurde ge-
tötet. Der Gouverneur verbot das Verlaſſen der Häu-
ſer nach 6 Uhr abends. Die Stadt befindet ſich in entſetz-
lichem Zuſtande, das Handelsleben liegt völlig danieder,
Lebensmittel ſind nicht vorhanden. Die
aufſtän diſche Bewegung griff auf die Umge-
gend über. Jn Balaſchanti fanden blutige
Straßenkämpfe ſtatt. Die Arbeiter ſtellten die
Arbeit ein und verſuchten die Naphtagruben anzuzün-
den. Ganz Kaukaſien iſt in großer Aufregung und
iſt offenem Aufruhr nahe.

Der Krieg gegen Jtalien.
Die nene italieniſche Offenſive.

Wien, 15. März. Der öſterreichiſche Generalſtab be
richtet: Die Angriffe der Jtaliener an der Jſonzo-
front danern fort. Geſtern nachmittag wurde anf der
Podgora- Höhe erbittert gekämpft. Unſere Truppen
warfen den hier ſtellenweiſe eingedrungenen Feind im
Handgemenge zurück. Ebenſo erſolglos blieb ein gegne-
riſcher Nachtangriff, der nach mehrſtündiger Artillerie
vorbereitung gegen den Raum ſüdweſtlich San Mar-
tino angeſetzt wurde. Vor dieſem Orte liegen von den
vorhergegangenen Kampftagen noch über tauſend Fein-
desleichen. An mehreren anderen Stellen der küſten-
ländiſchen Front kam es zu lebhaften Artillerie
und Minenwerferkämpfen. Jmt HKärntner Grenz-
gebiet ſtand unſer Fella-Abſchnitt, in Tirol der
Nanm des Col di Lanag unter lebhaftem feindlichen
Feuer. Ftalieniſche Flieger warfen, ohne Scha
den anzurichten, Bomben auf Trieſt ab.

Ftalieniſche Poſtſperre.
Zürich, 15. März. Der Poſtverkehr zwiſchen

der Schweiz und Ftalien erleidet ſeit dem 12. d. M.
große Verzögerungen. Auch der Perſonen und Güter-
verkehr iſt ſeitdem nicht mehr regelmäßig. Da-
raus ſchließt man, zumal gleichzeitig eine Poſtſperre
für die ganze italieniſche Front bis 20. d. M.
in Kraſt getreten iſt, auf die Vorbereitung einer neuen
großen Offenſive der Jtaliener.

erſtärkung des italieniſchen Heeres um 80 000 Mann.
Lugans, 15. März. Der Beſchluß des italieniſchen

Miniſterrgis, der aus der Kriegsinönſtrie alle
nntanglichen noch zuläßt, wirs laut der „Jtalia“
der Armee noch 80 000 Mann zuführen.

Die Lage auf dem Balkan.

n 7 r e F. eDer Zuftand der ſerbiſchen „Armee“.
d 5 3 eLuganv, 15. März. Während die römiſchen Blätter

a 5 3 4 woch e t früh die Reorganiſiernung des
ſchen Heeres anf Horfn als vollzogene Tat-

4 v 92acße An freut r r
ein

J S 2ans Korſn, der in der
4 I T aeröffentlicht zwird, Fie v gge vteier 9 re in

einem wahrſalt graugeunkatten Lichte dar. Von den

39 0966 blutjungen Rekrnten, die von Serbinach der Adriaküſte getrieben wurden, um ſich dort z
reerganiſieren, kamen 15099 unterwegs n m
6000 erlagen dem Hunger an der Küſte und unr 9000
konnten als eine Schar lebender Leichen zu Schiffe
nach Korfu gebracht werden. Aber die Ärmſien,

W i e u e Korſe ernäh-ten en, hätten auf Korfn ärztlicher und ſonſtigeHilfe bedurſt. Dieſe fehlte aber völlig. Zuerſt rig

gar nur ein einziger Arzt für die Tauſende von
Sterbenden zur Stelle. Weder Lazarett noch Krau
kenpfleger, weder Milch noch Medikamente waren vor
hauden, und ſo geſchah es, daß auch die glücklich nach
Korfu gebrachten Soldaten in großer Menge hin-
ſtarben. Täglich befördert das Hoſpitalſchiff „San
Franzisko“ von Aſiſi die Leichen der jungen Solda-
ten auf die hohe See hinans und wirft ſie in die
Fluten.

Der ſchweigſame Filipeseun.
„„„Bukareſt, 15. März. Der konſervative „Steagur“

ſchreibt: Seitdem Filipesen in Rußland war, ſind er
und ſeine Partei merkwürdig ſtill und ſchweigſam
geworden. Er muß eigentümliche Dinge auf ſeiner Reiſe
erfahren haben, die ihm die Sprache ſo ſehr verſchlagen
haben. Es iſt ſehr ſchade, daß er nicht ſchon früher ſich
dazu entſchloſſen hat, nach Rußland zu reiſen, Er hätte
auf dieſe Weiſe der rumäniſchen Nation ſehr viel über-
flüſſige Aufregung erſpart. Man wäre in Rumänien
vielleicht ſchon heute der Verwirklichung der nationalen
Beſtrebungen näher.

Der türkiſche Feldzug
Bitlis feſt in türkiſcher Hand.

Wien, 15. März. Die „N. Fr. Pr.“ ſchreibt: Die
Rufſen haben behanptet, Bitlis, 250 Kilometer von
Erzerum, genommen zu haben. Auf Grund einge
hender IJnformationen ſind wir in der Lage, mitteilen
zu können, daß Bitlis nach wie vorfeſtin den
Händen der Türken iſt.

Aufſtand in Egypten.
Budapeſt, 15. März. „A Vilag“ erfährt auf Umwe-

gen aus Kairo, daß die Lage in Egypten eine ſehr
kritiſche geworden iſt. Man berichtet von einem
Maſſenaufſtand der Redifs und daß auch jener
Teil der Bevölkerung nicht mehr ſicher ſei, der
ſich bisher der aufſtändiſchen Bewegung ferngehalten
hat. (Dieſe Nachrichten ſind mit großer Reſerve aufzu-
nehmen.

Der Seehkrieg.

Erfolgreiche U-Boot- Tätigkeit im Schwarzen Meer.
Wien, 15. März. Wie die „Wien. Allg. Ztg.“ aus Bu-

kareſt berichtet, iſt die ruſſiſche Schifffahrt durch die
Tätigkeit der deutſchen Unterſeeboote nahezu gänzlich la hm
gelegt worden. Man ſpricht davpon, daß die deutſchen Un-
terſeeboovte zwiſchen Odeſſa und den Dongu-Mündungen
mehrere ruſſiſche Fruchtſchiffe verſenkt haben, wodurch
eine merkbare Störung in den Nachſchüben von Münitivn
und Verpflegung für die ruſſiſchen Truppen in Beſſarabien
eingetreten iſt.

Der Krieg mit Portugal.
Maſſenverhaftungen in Liſſabon.

Wien, 14. März. Die „Mittagszeitung“ meldet indirekt
aus Madrid: Jn Liſſabon fanden Maſſenverhaf-
tungen von Monarchiſten und Revolutionären ſtatt, die
man vorläufig unter Spivnageverdacht in die Gefängniſſe
abgeführt hat.

Die Neutralen.
Holland unter engliſchem Druck.

Amſterdam, 15. März. An der Rotterdamer vBörſe ver-
lautete geſtern beſtimmt, daß in einigen Wochen über acht-
zigtauſend holländiſche Arbeiter brotlosſein werden, da den Fabriken die Rohmaterialien (Cakao,
Baumwolle, Leder uſw.) fehlen und England nichts mehr
jach Holland verſchiffen läßt.

Hierzu kommt die Drohung Japans mit der Beſetzung
der großen Sundainſeln, womit England zwei Fliegen mit
einer Klappe ſchlägt, erſtens Japan bei der Stange zu hal-
ten und Amerika durch die Ablenkung Japans nach Süden
zu beruhigen. Es iſt alſo aller Anlaß, dieſe japaniſche Dro-
hung und ihre Begünſtigung durch England durchaus ernſt
zu nehmen. Der „Schutz der kleinen Staaten“ wird immer
heller illuſtriert,

Holland und die engliſchen Poſträubereien.
Haag, 16. März. Jm „Nieuwe Courant“ wird vorge-

ſchlagen, man ſolle den engliſchen Eingriffen in die
holkändiſchen Poſtſendungen dadurch ein Ende
machen, daß man an beſtimmten Stellen der See nieder
län diſche Torpedoboote aufſtelle, die den ausfah
renden Poſtdampfern die Poſt beim Verlaſſen der
engliſchen Territoriglgewäſſer übergeben und den heimkeh-
renden Schiffen die Poſt abnehmen, ehe ſie in engliſches Ge-
biet kommen.

Engliſche Frechheit gegenüber Holland.
Unterhaus. Mal-
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Die ſkandinaviſche Neniralität.
Chriſtiganig, 15. März. Jm Storthing begann heute

die Adreſſedebatte. Der Führer der Rechten HagerupBul!l ſprach ſeine große Befriedigung über die Kopen
hagener Miniſterkonferenz aus, die den einmüti-
gen Willen zur Reutralitäl bewieſen habe. Seit
der Malmber Konferenz beſtehe ein ſtetigen Zuſammenwir-
ken zwiſchen den ſkandingviſchen Ländern. Staatsminiſter
Knudſen teilte mit, daß man in der Kopenhagener Mi
niſterklonferen z darüber einig geweſen fei, doß die
Unabhängigkeit der ſkandinaviſchen Länder
auch während der nach dem Kriege eintretenden wir t

i ſchaftlichen Kämpfe gewahrt bliebe.
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Bei der Kreisſparkaſſe wurde bisher Kriegsanleihe
gezeichnet in 235 Poſten mit einem Geſamtbetrage von
1611 100

Die Regelung des ſtädtiſchen Kartoffelverkaufs be
crifft eine Bekanntmachung des Magiſtrats in der vorlie-
genden Nummer, deren Beachtung wir dringlich empfehlen.

Die Zuſchläge zu den Stallhöchſtpreiſen für Schweine
und Stallhöchſt preiſe für Rinder gibt der Vieh-
handelsverband Provinz Sachſen in der vorliegenden Num-
mer bekannt. Wir bitten um Beachtung.

Die Halleſchen 75er halten am 21. d. M. vormittags
weſtlich von Merſeburg eine Scharfſchießübung ab. Das in
Betracht kommende Gelände wird natürlich vollſtändig ge-
n Vergl. die Bekanntmachung in der vorliegenden

ummer.
Nachtrag zur Konfirmandenliſte der Gemeinde St.

Thomae. Es ſind nachzutragen: Ernſt Schenk, Richard
Schmidt und Karl Obenauf aus Merſeburg. Statt Karl

Trebſtein iſt Kurt Trebſtein und ſtatt Walter Bielen zu
leſen Walter Bieler, ebenſo ſtatt Wittenberge Wittenberg.

Ein großer Schleppdampfer, von Halle auf der Berg-
fahrt, hat heute an der Meuſchauer Schleuſe angelegt.

287 Verwundete trafen heute mittag hier ein, und
wurden auf alle Lazarette verteilt.

Der Transport kommt aus Serbien.
Beſchäftigung von Kriegsgefangenen. Jn der dem

Reichstag übermittelten neuen amtlichen Denkſchrift
über wirtſchaftliche Maßnahmen des Bundesrats aus An-
laß des Krieges es handelt ſich um den 8. Nachtrag
werden folgende Angaben über dieBeſchäftigung vonKriegs-
gefangenen gemacht: „Die Notwendigkeit,
ſchaftsbetriebe während des Krieges ſoweit irgend möglich
aufrechtzuerhalten, beſonders die Volksernährung ſicherzu-
ſtellen, zwang dazu, auf die immer größer werdende Zahl
unſerer Kriegsgefangenen mehr und mehr zurückzugreifen.
So wurden ſie insbeſondere zur Arbeit in den Bergwerken
ſowie in der Induſtrie und in hervorragendem Maße zu
den Arbeiten in der Landwirtſchaft herangezogen.

Gegenwärtig werden beſchäftigt: bei gemeinnützi-
gen Arbeiten 86000, in der Landwirtſchaft 339000,
in der J nöduſtrie 244000, insgeſamt alſo: 669 000.

Dieſe Zahlen betreffen nur das Heimatgebiet, ſoweit es
unter preußiſcher Verwaltung ſteht. Jn den Etap-
pengebieten iſt außerdem noch nahezu 4 Million
Kriegsgefangener mit Arbeiten für Unterkunft, Landbeſtel-
lung uſw. beſchäftigt. Der Reſt beſteht aus Arbeitsuntaug-
lichen oder iſt beſonders für den ausgedehnten Wirtſchafts
betrieb und Verwaltungsdienſt in den Kriegsge-
ne nenlagern (in Preußen allein 71) nutzbringend
ätig.“

Aus Stadt und Amgebung

unſere Wirt

Kunſt und Wiſſenſchaft.
Keine Beſtenernng der Werke lebender Künſtler! Die

Allgemeine Deutſche Kunſtgenoſſenſchaft hat gemeinſam mit
dem Künſtlerbund, dem ſich andere Kunſtvereine angeſchloſ-
ſen haben, die Aufnahme eines neuen Abſatzes in den Ge
n r zur Kriegsgewinnſteuer erwirkt, desJuhalts:

Dieſe Vorſchrift (nämlich die Beſteuerung von Kunſt-
werken) findet keine Anwendung bei dem Erwerb von
Kunſtwerken lebender vder ſeit dem 1. Januar 1910 ver
re deutſcher ſowie im Deutſchen Reiche lebender
Künſtler.

Aus Provinz und Reich.
Mücheln, 15. März. Jn der Stadtverordneten

ſitzung kamen folgende Sachen zur Verhandlung: Soweit
disponible Mittel vorhanden ſind, ſoll die Stadtkaſſe und
die Stadtſparkaſſe ſich an der Zeichnung der 4. Kriegsan-
leihe beteiligen. Das Rathausdach ſoll baldmöglichſt einer
Erneuerung unterzogen werden. Auch die Umdeckung des
Rathausſtalldaches wurde beſchloſſen. Die Straßenreini-
gung für die hieſige Stadt ſoll demnächſt neu geregelt wer-
den. Ferner wurde beſchloſſen, daß vom 1. April d. J. ab
10 Richtlampen während der Nachtzeit in hieſiger Stadt
brennen ſollen. Einem lange gehegten Wunſche der hieſigen
Bürgerſchaft wird hierdurch nachgekommen. Hierauf folgte
eine geſchloſſene Sitzung.

Tenuchern, 14. März.
wehr konnte geſtern

Unſere Freiwillige Feuer-
auf ihr 50jähriges Beſtehen

zurückblicken. Dem Ehrenkommandanten, Dachdeckermeiſter
Fuhrmann, einem Mitbegründer der Wehr, wurde eine
Ehrengabe überreicht und an dem Grabe des Gründers, des
verſtorbenen Maurermeiſters Erfurth, ein Kranz niederge-
legt. Bürgermeiſter Knobbe übergab der Wehr eine Jubi-
läümsgabe der Stadt und eine ſolche der ſtädtiſchen Feuer
ſozietät der Provinz Sachſen (500

Halle, 16. März. In der nächſten Zeit wird die Neurege-
lung der Kartoffelverſorgung durchgeführt werden. Sie

geſchieht gemäß der Verordnung des Bundesrates vom 7.
Februar 1916 in der Art, daß die Kommunalverbände die
für die Verſorgung der Bevölkerung erforderlichen Mengen
bei der Reichskartoffelſtelle anmelden und nach Erhalt den
Verbrauchern zuführen. Jn Halle ſollen die Kartoffeln an
die Kleinhändler abgegeben und von dieſen an die
Verbraucher verkauft werden. Der Preis für das Pfund
wird 6 Pfg. betragen. Zur Sicherung gleichmäßiger und ge
rechter Verſorgung der Bevölkerung mit dieſem wichtigen
Nahrungsmittel werden „Kartoffelkarten“ ausgegeben wer-
den. Auf den Kopf der Bevölkerung ſind 6 Pfund für die
Woche vorgeſehen. Dieſe Durchſchnittsmenge erfährt für
Haushalte mit einem Einkommen von mehr als 3000
eine kleine Herabſetzung auf 5 Pfund pro Kopf und Woche.
Dagegen ſoll der Bezug der Haushalte, welche infolge
ihres Einkommens und ihrer Lebenshaltung auf einen
größeren Kartoffelverbrauch angewieſen ſind, durch Zuſatz-
karten, die auf 3 Pfund für den Kopf und die Woche lauten,
entſprechend erhöht werden. Mehr als 3 Zuſatzkarten ſol-
len an einen Haushalt nicht abgegeben werden. Jeder
Haushalt erhält für jeden Angehörigen eine auf mehrere
Wochen lautende Kartoffelkarte.

Eisleben, 16. März. Die Sparkaſſe Eisleben
hat beſchloſſen, einſchließlich der Zeichnungen ihrer Sparer
2 Millionen Mark auf die 4. Kriegsanleihe zu
zeichnen.

Weimar, 16. März. Arbeiterinnen in männ-
lich er Arbeitskleidung wird nächſtens die hieſige
Waggonfabrik, Aktiengeſellſchaft für Eiſenbahn und Mili-
kärbedarf, in ihren Werkſtätten haben. Schon ſeit längerer
Zeit arbeiten zahlreiche weibliche Perſonen in dieſer Fabrik,
und ſie arbeiten ſo gut, daß der Direktor erſt noch neulich
ſeine große Zufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht
hat. Die weibliche Kleidung iſt aber bei dem Schweißen
de A. Löten und Nieten etwas hinderlich, und deshalb ſollen
die Arbeiterinnen künftig Beinkleider und Jacken bei ihrer

Tätigkeit tragen. Die meiſten haben ſich bereits einverſtan-
den damit erklärt.

Brannſchweig, 16. März. Einen Fehlbetrag von
23 000 haben die amtlichen „Braunſchweigiſchen
Anzeigen“ laut Landtagsverhandlung aufzuweiſen.
Wieder ein deutlicher Beweis dafür, wie ſehr die Zeitungs-
verleger unter dem Kriege zu leiden haben.

Berlin, 16. März. Der Oberbefehlshaber in den Mar-
ken verbietet den Verkauf von ungebranntem Kaffee, und
die Abgabe von mehr als einem halben Pfund.

München, 15. März. Sämtliche landwirtſchaft-
liche Körperſchaften in Bayern haben zu einer
Reihe beſonders wichtiger land wirtſchaftlicher Fragen durch
Beſchlüſſe Stellung genommen. Zur Fleiſchverſorgungs-
frage ſprachen ſie ſich dagegen aus, daß die Fleiſchverſor-
gung und Viehbeſchaffung einſeitig im Sinne der Ver-
brauchsregelung behandelt werden. Es erſcheine als das
Dringlichſte, eine Regulierung der Preiſe herbeizuführen,
um den ſchrankenloſen Preistreibereien auf dem Vieh und
Fleiſchmarkt, ſoweit Hornvieh und Kälber in Betracht kom
men, ein Ende zu machen. Als gangbarer Weg ſei die Feſt-
ſetzung von Höchſtpreiſen nicht zu betrachten, dagegen eine
Organiſation des Viehaufkaufes unter Aufhebung des
freien Handels und Errichtung von Einkaufszentra-
len für kleinere Erzeugungsgebiete. Gegen die Fleiſchkar-
ten wird das beſondere Bedenken hervorgehoben, daß im
Publikum der Glaube erweckt werden könnte, ſie gewähr-
leiſteten einen beſtimmten Bezug. Im Hinblick auf den
Viehſtapel und die beginnende Grünfütterung müſſe eine
ſtarke Minderung der Fleiſchanfuhr in der nächſten Zeit ein-
treten. Nach Lage der Dinge werde die Ausdehnung der
fleiſchloſen Tage auf die Privathaushaltun-
gen für durchaus wünſchenswert gehalten. Die nachträg-
liche Erhöhung der Höchſtpreiſe für Brotgetreide,
Kartoffeln, Gerſte und beſonders Hafer wurde mißbil-
ligt und als Prämie für ſolche Beſitzer bezeichnet, die ihre
Vorräte zurückgehalten haben. Hiergegen iſt nur die Ent-
eignung das geeignete Mittel. Ferner wurde Stellung ge
nommen gegen eine Entſchließung des bayeriſchen Juſtiz-
miniſters, in der die Anklagebehörden angewieſen werden,
die Verfütterung von Brotgetreide, die in der Regel nur
aus Gewinnſucht vorgenommen werde, ſtreng zu verfolgen.
Nicht die Gewinnſucht bilde den Anreiz, ſondern die Not-
lage, der Mangel an jeglichem Futtermittel. Vor allem
trage die Höchſtpreisregelung für Brotgetreide vom 23. Juli
1915 die Schuld daran.

Dom Auslande
Schweres Lawinennnglück in Jtalien.

Jn dem Seriangatal, Provinz Bergamo, ereignete ſich
am Montag in den Morgenſtunden ein großes Lawinen-
unglück. Vom Monte Sceeco löſte ſich eine gewaltige La-
wine, die 14 Häuſer der Ortſchaft Ludrigno verſchüttete.
Zehn Menſchen wurden getötet. Der größte Teil der Ein-
wohner hatte, das Unglück vorausſehend, vorher Zuflucht
genommen. Für etwa 20 obdachloſe Familien wird der Prä-
fekt von Bergamo ſorgen. Ein anderes Lawinenunglück
ereignete ſich in der Provinz Belluno bei Caſtellavazzo.
Von der Dreibänumeſpitze löſte ſich ein Schneeblock von 70
Meter Breite, 41 Kilometer Länge und 30 Meter Höhe los
und ſtürzte in zwei Teilen herab, von dem einer die Ort-
ſchaft Oltrighe, beſtehend aus 14 Häuſern, begrub, ſo
daß kein Zeichen mehr an eine bewohnte Gegend erinnert.
Die Rettungsarbeit wurde durch ſtarken Regen und Lawi-
nengefahr ſehr erſchwert.

Gerichtszeitung
Ueberſchreitung des Höchſtpreiſfes.

Duderſtadt, 16. März. Die Jnhaberin einer hieſigen
Schlachterei iſt mit 1500 beſtraft worden, weil ſie den
Höchſtpreis überſchritten hat. Die Beſtrafte hatte Wurſt zu
einem höheren als dem für unſere Stadt feſtgeſetzten Höchſt-
preiſe nach auswärts verkauft. Der Empfänger der Ware
hatte Anzeige erſtattet.

Wettervorausſage.
Freitag, 17. März: Ziemlich mild, meiſt trübe, keine er-

heblichen Niederſchläge.

CLetzte Depeſchen.
Sitzung des Bundesrats- Ausſchuſſes für

auswärtige Angelegeuheiten.
München, 16. März. Die „Korreſpondenz Hoffmann“

meldet: Geſtern nachmittag fand im Reichskanzlerpalais
unter dem Vorſitz des Stagisminiſters des Aeußern Grafen
von Heritling eine Sitzung des Bundesratsausſchuſſes für
auswärtige Angelegenheiten ſtatt. Der Reichskanzler gab
dem Ausſchuß eine eingehende Darſtellung der geſamte
Lage, wie ſie ſich im gegenwärtigen Zeitpunkt des Weltkrie-
ges für uns ergiebt. Die zuverſichtlichen und von einem
unerſchütterlichen Willen zum Durchhalten bis zu einem
ſiegreichen Ende getragenen Ausführungen des Reichskanz-
lers heſchäftigten ſich mit allen wichtigen ſchwebenden Fra
gen. Die vom Kanzler vertretene Politik fand die ungeteil-
te und vertrauensvolle Zuſtimmung ſämtlicher Mitglieder
des auswärtigen Ausſchuſſes.

Vergebliche franzöſiſche Gegenangriffe.
Großes Hanptquartier, 16. März.

Weſtlicher Kriegsſchauplatz.
Jn Flandern, beſonders in der Nähe der Küſte, nahmen

die Artilleriekämpfe merklich an Heftigkeit zu, ſie ſteigerten
ſich auch in der Gegend von Royes und von Ville-aux-bois
(norweſtlich von Reims).

Jn der Champagne machten die Franzoſen nach ſtarker,
aber unwirkſamer Artillerie- Vorbereitung gänzlich erfolg-
loſe Angrife auf unſere Stellungen ſüdlich von St. Sonup
let und weſtlich der Straße Somme-Py-Sougain, die uns
wenige, ihnen ſehr zahlreiche Leute koſteten. Wir nahmen
außerdem dabei 2 Offiziere, 150 Mann unverwundet ge
fangen und erbenteten 2 Maſchinengewehre.

Links der Maas ſind wieder Verſuche des Feindes, uns
den Beſitz der Höhe „Toter Mann“ und der Waldſtellungen
nordöſtlich davon ſtrritig zu machen, im Keime erſtickt wor
den.

Zwiſchen Maas 3ud Mofel hat ſich die Lage nicht ver
ändert

Südlich von Nieder-Asbach drangen unſere Patromilen
nach wirkungsvoller Beſchießung der feindlichen Gräben in
dieſe vor, zerſtörten Verteidigungsanlagen und brachten ei-
nige Gefangene nnd Beute mit zurück.

Jm Luftkampf wurde ein franzöſiſches Flugzeng ſüdöſit-
lich von Beine (Champagne) abgeſchoſſen. Die Jnſaſſen ſind
verbrannt.

Feindliche Flieger wiederholten heute Nacht einen An
griff auf deutſche Lazarette in Labry öſtlich von Conflaus).
Der erſte Angriff war in der Nacht vom 13. März erfolgt.
Militäriſcher Schaden iſt nicht verurſacht. Bon der Be
völkerung ſind eine Frau ſchwer, eine Fran und zwei Kin-
der leichter verletzt.

Oſtlicher Kriessſchauplatz.
Patronillenkämpfe an verſchiedenen Stellen der Front.

Keine beſonderen Ereigniſſe.
Balkan- Kriegsſchauplatz.

Nichts Neues.
Oberſte Heeresleitung.

Gegen Englands Schiffskäufe und Seeranb.
Haag, 15. März. Die holländiſche zweite Kammer

hat ohne Abſtimmung ein Geſetz aungenom-
men, durch welches die Aunsfuhr von Schiffen
verboten wird.

Das Amſterdämer „Handelsblad“ polemiſiert leiden-
ſchaftlich gegen den engliſchen Diebſtahl an
Wechſeln, Kupons und Effekten aus hollän
diſchen Schiffen, auch an ſolchen, die von Neutralen
an Neutrale gehen. Den engliſchen Verſuch, dieſen
offenbaren Seeraub zu rechtfertigen, charakteri-
ſiert das Blatt als flagrante nnd bewußte Un-
wahrheiten.

Exrploſivnen in franzöſiſchen Militärfabriken.
u Baſel, 15. März. Die „Baſl. Nachr.“ melden aus

Genf: Der Betrieb der Kraftwerke von Giffre
in Saint-Joi (Savoyen) iſt infolge einer Exploſion,
die die Kanaltunnelbauten zerſtörte, unterbrochen. Eine
Unterſuchung über die Urſache des Unfalles iſt eröffnet.
Das Werk arbeitete für die Bedürfniſſe der Armee. Ein
gleicher Unfall ereignete ſich in den Keller-
mannſchen Werken von Livet, in beiden Fäl-
len wird Böswilligkeit vermutet.
Zwölf Milliarden ungedeckte Ausgaben in Frankreich

Zürich, 15. März. Der Berichterſtatter der franzöſi
ſchen Budgetkommiſſion empfiehlt neue
Stenern und teilt mit, daß ſolche zur Beratung ſte
hen. Von Ende Juni ab werden die ungedeckten
Ausgaben zwölf Milliarden betragen. Als
Deckung werden aufgezählt: 1221 Millionen Budgetein-
nahmen, 327 Millionen Einzahlungen auf die Anleihe,
3400 Millionen Vorſchüſſe der Bank von Frankreich und
Algerien vier bis fünf Milliarden Schatzſcheine und Obli-
gationen. Als weitere Möglichkeit zur Beſchaffung von
Geld bliebe eine zweite Anleihe, wenn ein Sieg
in Ausſicht ſein werde.

Engliſche Phantaſien.
London, 15. März. (Unterhaus.) Long, der im

Namen der Regierung über den Heeresetat ſprach,
erwähnte zunächſt gewiſſe Bemängelungen der Militär
politik, auf welche im einzelnen zu erwidern nicht im
öffentlichen Intereſſe liegen würde. Er wies auf die
Schwierigkeiten der durch große Entfernungen getrenn-
ten Regierungen der Alliierten bei der Durchführung
des gemeinſchaftlichen Krieges hin und ſagte, trotz dieſer
Schwierigkeiten ſei es eine Tatſache, daß nach 18
Monaten Krieg bei all den verſchiedenen Anſchau-
ungen in den verſchiedenen Ländern das Bünd nis
heute ſtärker als je ſei. (Beifall.) Die Beziehun-
gen zwiſchen den Alliierten ſeien derart, daß, wenn
der Krieg einmal vorüber und „der große
Sieg gewonnen ſei, das Bündnis nicht zu Ende
ſei, ſondern für immer beſtehen bleiben werde als
ein Beweis dafür, daß die Alliierten als ein gemein-
ſames Volk zuſammengeſtanden und als eine Na-
tion gekämpft hätten. (Na, na!)

Der türkiſche Heeresbericht.
Konſtantinopel, 16. März. Das Hauptquartier mel-

det: Am 13. und 14. März haben vier Kreuzer und
zwei Torpedoboote des Feindes getrennt und zu ver-
ſchiedenen Stunden einige Graugten auf die Umgebungvon Tekke Burun abgeſchoſſen. Sie wurden dic
die Antwort unſerer Artillerie gezwungen, ſich zu ent
fernen. Eines unſerer Flugzeuge griff feindliche Flug
zeuge mit Maſchinengewehrfeuer an und zwang ſie, nach
Jmbros zu fliehen. Am 14. März abends von einem
feindlichen Flugzeuge in der Umgebung der
Landungsſtelle von Akabah abgeworfene Bomben fie-
len ſämtlich ins Meer. Wir ſchoſſen ein feindliches Flug
zeug 2 Kilometer öſtlich des Kangls von Suez ab; ſeine
Jnſaſſen entflohen. Sonſt nichts von Bedentung.

Von der mexikaniſchen Grenze.
Waſhington, 16. März. (Reuter.) Hier kommen

viele einander widerſprechende ſenſationelle Be-
richte von der mexikaniſchen Grenze an. Da
dort eine Zenſur eingerichtet wurde, läßt ſich nicht feſt-
ſtellen, ob ſie richtig ſind oder nicht. U. a. heißt es, daß
der Stadtkommandant von Oginaga, ein Anhänger
Carranzas, ermordet wurde, als er verſuchte,
eine Meuterei ſeiner eigenen Truppen, die einen
Einfall in die Vereinigten Staaten verſuchten, zu un
terdrücken. Ferner wird gemeldet, daß der ame-
rikaniſche Konſul in Torreon und die dortigen
Amerikaner im Begriffe ſeien, abzureiſen und daß
der britiſche Vizekonſul die Wahrnehmung der ameri-
kaniſchen Intereſſen übernommen habe.

Das lebhafte Unterhaus.
Rotterdam, 16. März. Der „Rott. Cour.“ meldet

aus London vom 15. März: Der Liberale Mark
ham hat im Unterhauſe unter heftigen Proteſten einen
wütenden Angriff auf Asquith gerichtet.

London, 16. März. Oberſt Churchill iſt von Eng
land abgereiſt und hat ſich wieder zur Front begeben.

Die heutige Nummer umfaßt 10 Seiten.
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lieber Mann, unser guter Vater, Schwieger-, Groß- und
Urgrohvater, der

Tapezierermeister

Ernst Sauer
im 91. Lebensjahre.

Merseburg, den 15. März 1916.

Im Namen der Hinterbliebenen:

Wilheimine Sauer geb. Schröder.

Die Beerdigung findet Freitag, den 17, d. Mts.,
nachm. 3 Uhr, von der Kapelle des Altenburger Fried-
hofes aus statt,

W

Amtliche W Anzeigen.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 10. März ds. Js.

J.-Nr. 869 K. G. an die Magiſtrate pp. mache ich wiederholt darauf
aufmerkſam, daß nach dem 31. März die jetzigen Höchſtpreiſe für Brot
getreide um 18 pro Tonne fallen, ſodaß alſo nur diejenigen Getreide-
beſitzer, die bis zum 31. März ihr Getreide geliefert heben, die jetzigen
Höchſtpreiſe beanſpruchen können. Außerdem müſſen die bis zum 31.
März noch nicht abgelieferten Brotgetreidemengen enteignet werden,
en für die betreffenden Beſitzer noch unnötige Unkoſten entſtehen

önnen.
Die Magiſtrate, die Herren Gemeinde und Gutsvorſteher erſuche

ich, in ortsüblicher Weiſe auf vorſtehende Bekanntmachung hinzuweiſen.
Merſeburg, den 14. März 1916.

Der Königliche Landrat.

J.-Nr. 950 K. G. J. V.: v. Jagow.
Bekanntmachung.

Auf Veranlaſſung des Zentralviehhandels- Verbandes in Berlin
wird hiermit unter Zugrundelegung der Verordnung des Bundesrats
zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Errichtung von Preis
prüfungsſtellen und die Verſorgungsregelung vom 25. September 1915
(Reich s-Geſetzbl. S. 607) vom 4. November 1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 728)
und der zugehörigen Ausführungsbeſtimmungen für unſeren Verbands
bezirk angeordnet:

1) Schweine.
Die Zuſchläge zu den Stallhöchſtpreiſen, welche durch Verordnung

vom 14. Februar 1916 feſtgeſetzt ſind, dürfen nicht überſteigen
a) bei dem Weiterverkauf außerhalb eines öffent-

lichen Schlachtviehmarktes 12 vom Hundert,
b) bei dem Weiterverkauf im Marktverkehr au

einem öffeutlichen Schlachtviehmarkt innerhal
des Verbandsbezirks 16 vom Hundert,c) bei dem Weiterverkauf im Marktverkehr auf
einem öffentlichen Schlachtviehmarkt außerhalb
des Verbandsbezirks 16, vom Hunbdert.Als Schlachtviehmärkte im Sinne dieſer Verordnung gelten die

Städte: Magdeburg, Halle, Erfurt, Nordhauſen, Zeitz, Weißenfels, Suhl.
Für Schweine, die aus unſerem Verbandsgebiet ausgeführt wer-

den, gelten die Beſtimmungen unſeres Verbandsbezirks.
Die Auſſchläge ſchließen ſämtliche Speſen, Handelsgewinne und

Bewichtsverluſte ein. Maßgebend für die Berechnung bleibt auch beim
Weiterverkauf der Stallhöchſtpreis der Gewichtsklaſſe, der das Schwein
aus dem Stalle angehört hat und muß zu dieſem Zwecke die Identität
des Schweines nachgewieſen werden können.

Die Aufſchläge dürfen nur auf den Stallhöchſtpreis des Bezirkes
gemacht werden, in dem ſich die Schweine zurzeit des Kaufabſchluſſes
vvm Landwirt vder Mäſter befunden haben.

2) Rinder.
Als Stallhöchſtpreiſe für den Ankauf von Rinövieh im Verbands-

bezirk werden feſtgeſetzt:
a) bei einem Gewicht b) vollfleiſchige Maſtoch- c) Kühe und alte Ochſen.

des Tieres von Ctr. Küy,(bis 6 Jahr alt) Preis für den Ctr.
Bullen, Färſen (noch
nicht gekalbt) Preis höchſtens Mark:
für den Ctr. höchſtens

S
Am 14. d. Mts., abends 9 Ubr, verschied mein c

Mark:
11 und mehr. 100. 90.10 95. 85.9 90. 80.8 85. 75.7 80. 70.6 75. 65.5 70. 60.65. 55.3 60.Maßgebend iſt das Lebendgewicht nüchtern gewogen (12 Stunden futter-

frei) oder gefüttert gewogen abzüglich 5
Dieſe

in Kraft.
Verordnungen treten mit dem Tage der Verkündung

läſſiger Perſonen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichsgeſetzbl
S. 603) aus.

unſeren MitgliedernS. 515) machen wir zur Pflicht
ſind, zum Zwecke der Schlachtung zu kaufen oder zu verkaufen.

oder wahrſcheinlich tragend ſind.

ſtrafung angezeigt.
Magdeburg, den 10. März 1916.

Viehhandels-Verband Provinz Sachſen.
Der Vorſtand.

Verordnung.
Auf Anweiſung des Zentralviehhandelsverbandes in Berlin wird

der 3. Abſatz der Verordnung vom 10. März er. unter
„2) Rinder“

wie folgt abgeändert:
„Bei dem Weiterverkauf von Rindvieh dürfen außer Frachtkoſten

für Handlungsunkoſten und Handlungsgewinn:
a) außerhalb eines öffentlichen Schlachtviehmarktes höchſtens 3

vom Einſtandspreis,
b) auf einem Schlachtviehmarkt öſtlich von Berlin

höchſtens 6
c) auf dem Schlachtviehhogz Berlin und auf den Schlachtviehmärk-

ten den ktkich von Berlin im ganzen höchſtens 7 berechnet
werden.

Jm letzteren Falle können alſo für ein Tier, welches ab Stall
M. 1000. gekoſtet hat, beim Weiterverkauf M. 1070. und die
verauslagten Frachtkoſten gefordert werden.“

Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Magdeburg, den 11. März 1916.

Viehhandelsverband Provinz Sachſen,
Der Verbands-Vorftand.

Bei An- und Verkäufen von Rindvieh, ſowie Schweinen, zum
Schlachten oder zur Weitermaſt gelten die in obiger Verordnung vom
11. März er. veröffentlichten Höchſtpreiſe und Zuſchläge.

Ankäufe, welche vor dem Jnkrafttreten der jetzt geltenden Höchſt-
preiſe zu höheren Preiſen getätigt ſind, ſind binnen 5 Tagen mit genauen
Angaben beſonders anzumelden. Für ſolche Verkäufe können die ver-
einbarten Preiſe als Einſtandspreiſe zu Grunde gelegt werden; die feſt-
ilſfelbes Zuſchläge, welche zu den Einſtandspreiſen hinzutreten, bleiben

ieſelben.
Bei abgeſchloſſenen Avencegeſchäften iſt der veröffentlichte Höchſt-

preis als Einſtandspreis zu Grunde zu legen. Auch dieſe Geſchäfte ſind
uns binnen 5 Tagen mit Beglaubigung des Viehmäſters anzuzeigen.

Magdeburg, den 14. März 1916.
Viehhandels-Verband Provinz Sachſen,

Der Verbands- Vorſtand.

im ganzen

Veröffentlicht:
Merſeburg, den 15. März 10916.

Der Königliche Landrat.
Jn Vertretung

Kürſten, Kreisſekretär.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bundesratsvervrdnung vom 2. März 1916 (R.-G.-

Bl. S. 140 flgde.) wird nach Anhörung der Preisprüfungsſtelle für den
Bezirk der Stadt Merſeburg folgendes angeorönet:

I.

Der Höchſtpreis für Speiſekartoffeln im Kleinhandel wird für die
e o 15. März bis 14. April 1916 auf 5,20 für den Zentner feſt
geſetzt.

II.
Als Kleinhandel gilt der Verkauf an den Verbraucher, ſoweit er

nicht Mengen von mehr als 10 Zentner zum Gegenſtand hat.
III.

Wer die vorſtehend feſtgeſetzten Höchſtpreiſe überſchreitet Käufer
ſowohl wie Verkäufer wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr vder
mit Geldſtrafe bis zu 10 000 beſtraft. Außerdem kann die Verurteilung
auf Koſten des Schuldigen öffentlich bekannt gemacht und neben der Ge-
fängnisſtrafe auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

IV.
Dieſe Verordnung tritt mit dem 15. März 1916 in Kraft.
Merſeburg, den 15. März 1916.

Der Magiſtrat.
Wir offerieren billigſt

Kochſalz
Viehſalz

Schweinemaſtfutter.

Landwirtſch. ConſumPerein

E. G, mit beſchränkter Haftpflicht
Merſeburg.l-Z immer Wohnung Schimiedelehrüing

1. April oder früher zu beziehen ſtellt Oſtern ein

(esangbücher
empfiehlt

in reichster Auswahl

Albert Bruns,
Gotthardtstraße 27.
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un achſichtlichen Strafverfolgung auf Grund der Bundesratsverordnung
vom 23. Juli 1915 gegen übermäßige Preisſteigerung (Reichs-Geſetzbl.

Zuwiderhandelnde ſetzen ſich der Entziehung der Karten und der

e 467) und der Bundesrats- Verordnung zur Fernhaltung unzuver-

S Unter Hinweis auf die Bundesratsverordnung vom 26. Auguſt 1915

S (Reichsgeſetzbl. c vir un ern z1unter keinen Umſtänden Kühe, die ſichtbar oder wahrſcheinlich tragend

S DieKäufer haben ſich beim Einkauf zu erkundigen, ob die Kühe tragend
Zuwiderhandelnden wird die Ausweiskarte entzogen und ſie werden

in Gemäßheit der Bundesratsverordnung vom 26. Auguſt 1915 zur Be-

Haben Sie Bedart

Schuhwaren,
Pantoffeln, Hausschuhen,
Damenkonfektion,
Kattunröceken, Blasen,
Herren-Anzügen,

Knaben-Anzügen, Hosenm,
Kleiderstoffen,

Kostümstoffen,
Seidenstoffen,

Baumwollwaren,
Bettbezügen,

Hemden?
Besuchen Sie vor allem das

Kaufhaus
H. Elkan,
Halle a. S. Leipzigerstr. 81.
h J s h

2 e re 77 rSt ellent v RStellenmarkt.re B. 7 nung S
t 9 J e S e S W eKaufm. Lehrling

z. 1. April er. mit guter Schulbil
dung gegen monatl. Vergütung
geſucht.

Lebenslauf iſt einzureichen an
Landesdirekt'on Merſeburg

Altes Ständehaus.
Pferde od. Ochſengeſpanne

zur An- und Abfuhr von Poſt
packeten zwiſchen Lager und

Poſtamt werden miets-
weiſe für den gan-

zen Tag ge
ſucht.

Anerbietun-
gen mit Preisan-

gabe andie Faſen Verwaltung

des Gefangenenlagers
Merſeburg.

Zuverläſſigen
9Geſchirrführer

ſucht ſofort

Edmund Hicekethier,
Weißenfelſer Str. 58.

Suche zu Oſtern einen

im gLehr i
unter günſtkgen Bedingungen.

Otto Bretſchneider, Eiſenw. Hoölg.

Einen Lehrling
ſtellt ein gegen wöchentliche Ver-
gütung.

riermann Stein,
Töpfermeiſter.

Suche für mein Damen u. Herren
Friſeur- Geſchäft zu Oſtern einen

L chrESag,.
O. Stiebritz, (Gotthardtsir. 32.

e leiſeBeleuchtungs-
i Gegenſtände, m
für Salon, Speiſe- und Herren-
zimmer paſſend, verkauft billig

Vriedrich Peileke,
Lindenſtraße 19. R. Webvber, Halleſche Str. 3. Halle a. S. Geiſtſtraße 25.

e Zur on ſrmaſlon.

c Spitzenkragen, bunte Damenkrawatten

Seidenbänder, Pompadurs
Haarschleifen

im großer Auswahl.

Echte Madeira- Taschentücher

weiße u. farb. Sommerhandschuhe

Rock- und Ziernadeln
Strümpfe in sehr großer Auswahl.

Glacee- Handschuhe.

in Kurz und Iang

Farben

Leinen-Kragen, Manschetten
Serviteurs, Hosenträger

Unterwäsche, Taschentücher
S Krawatten

in größter Auswahl und modernsten
und Formen
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I. Beilage zu Ur. 65 des Merſeburger Tageblattes
Kreisblatt

Freitag, den 17. März 1916.

Preußiſches Abgeordnetenhaus.
Weiterberatung des Kultusetats.

Berlin, 15. März. Der Präſident eröffnet die Sitzung
um 3 Uhr. Die Beratung des Kultusetats wird fortgeſetzt.
Dazu liegt u. a. ein Antrag des Staatshaushalts-Aus-
ſchuſſes betreffend das Studium der Verhältniſſe fremder
Länder vo ein Antrag Aronſohn betreffend die Einrich-
tung eines Lehrſtuhles für die ungariſche Sprache und Ge
ſchichte an der Univerſität Berlin und Anträge des Abg.
Braun (Soz.) betreffend Einheitsſchule, Streichung der
Staatszuſchüſſe für kirchliche Zwecke, auf Aufhebung der
Steuerprivilegien der Geiſtlichen und Lehrer und betreffend
Beſteuerung der Toten Hand.

Abg. Hoffmann (Soz.): Gegen ausländiſche Studie-
rende ſollte man entgegenkommend ſein mit Rückſicht dar
auf, daß unſere jungen Leute an ausländiſchen Univerſitä-
ten ſtudieren wollen. Gegen Diſſidenten darf kein Gewiſ-
ſenszwang ausgeübt werden. Die Geiſtlichen ſollten nicht
den Haß ſchüren. Ein Pfarrer in Dortmund ließ ſich in
einem Lokal trockenes Brot geben und trank Wein dazu.
Er hätte beten ſollen: Unſer täglich Brot gib uns heute und
einen guten Tropfen dazu. (Abg. Pappenheim ruft: Jch
ſchäme mich, daß ich ſolche Worte hier hören muß.)
freue mich, konſtatieren zu müſſen, daß Sie ſich ſchämen.
(Pfuirufe rechts.)

Der Präſident ruft zur Orönung.
Der größte Teil der konſervativen Abgeordneten ver-

läßt unter Pfuirufen den Saal.
Abg. Frhr. v. Zedlitz (frk.): Nach dem Ton, den der

Vorredner anſchlug, lehne ich es ab, ſeine Ausführungen zu
würdigen. Die ſozialdemokratiſchen Anträge bitten wir ab-
zulehnen, den übrigen Anträgen ſtimmen wir zu. (Beifall.)

Beim Mädchenſchulweſen führt Abg. Oelze (k.)
aus: Die höheren Schulen haben durch die Einberufungen
der Lehrer nicht gelitten. Der Wunſch, den Uebergang von
den Volksſchulen zu den höheren Schulen zu erleichtern, iſt
berechtigt. Das Griechiſche muß gepflegt werden. Viel iſt
vom Militarismus die Rede. Jch verſtehe darunter den
Geiſt der freien Unterwerfung. Dieſen edlen Militarismus
wünſche ich der Schule. (Beifall.)

Präſident Graf v. Schwerin-Löwitz ſagte zum
Schluß u. a.: Der Abg. Hoffmann hat den Krieg für einen
Hohn auf Gott und die Chriſtenheit bezeichnet. Bei der
allgemeinen theoretiſchen Auffaſſung dieſes Ausdruckes
wurde der Ordnungsruf für nicht begründet erachtet.

Weiterberatung Donnerstag 11 Uhr.
Die bundesſtaatliche Kompetenz im Staatshaushalts-

ansſchuß.
Mit Rückſicht auf die außerordentlich wichtigen Bera-

rungen des Staatshaushaltsausſchuſſes hat der Präſident
des Abgeordnetenhauſes den Beginn der geſtrigen Ple-
narſitzung von 1 Uhr auf 3 Uhr verſchoben Der
Sitzung des Ausſchuſſes, in der die bekannte Antwort des
Reichskanzlers auf den Beſchluß in Sachen unſerer
Seekriegsführung gegen England zur Erörterung ſtand,
h quhleeiche Abganrhsmoto arg allon Tvaktionern Bei

Regierung war durch Staatsſekretär von Jagow ver-
reten.

Die Verhandlungen zogen ſich bis in die dritte Nach-
mittagsſtunde hin und trugen nach dem B. L.-A. den Cha
rakter einer ſehr gründlichen Ausſprache. Jn der
Sache war man einig, d. h. in dem Beharren auf der Forde-
rung und der Zuverſicht, daß der U-Boot- Krieg gegen
England mit aller Rückſichtsloſſigkeit geführt
werden müſſe. Der Streit ging mehr um theoretiſche Auf-
faſſungen, alſo inwieweit die Volksvertretung

r s berechtigt war, hier Stellung zu nehmen,
ie Anſichten ſtanden ſich keineswegs ſchroff gegenüber, da

man wohl anerkannte, daß dieſer Krieg eine Sache des
Reichs iſt, wie ſie es nur irgend zu ſein vermag, daß aber
bei ſo gewaltigen Dingen wie dieſen es einem Einzelſtagat
nicht verwehrt ſein ſollte, ſeine Stimme zu erheben. Zu
Beginn der Sitzung wurden die Verhandlungen als ver
trau lich bezeichnet, doch rechnet man mit der Veröffent-
lichung eines amtlichen Berichts über das Ergebnis der
Ausſprache.

Berlin, 16. März. Die verſtärkte Staatshaus-
halts kommiſſion des Abgeordnetenhauſes nahm ge-
ſtern mit 23 gegen 5 Stimmen den Antrag an, daß
das Haus der Abgeordneten an ſeinem ver-
faſſungsmäßigen Rechte feſthalte, der Staats
regierung auch in auswärtigen Fragen ſſefne
Anſicht auszuſprechen und um Auskunft über ihre
Stellung im Bundesrat zu erſuchen. Hierzu meint der B.
L.-A., die Angelegenheit dürfte nunmehr auch im Ple-
num des Hauſes zur Beſprechung gebracht werden.

Deutſcher Reichstag.
33. Sitzung vom Mittwoch, 15. März, nachm. 2 Uhr.
Am Tiſch des Bundesrats: Dr. Delbrück, Dr. Helfferich.
Der Sitzungsſaal iſt faſt vollſtändig beſetzt.
Präſident Dr. Kämpf eröffnet die Sitzung nach 2?8

Uhr mit folgender Anſprache:
Der Reichstag tritt in ſeinen neuen Sitzungsabſchnitt

ein im Zeichen der ge waltigen Kämpfe, mit denen
unſere braven Truppen, deren Heldenmut und Kampfes-
freudigkeit über jedes Lob erhaben ſind und die unter ihren
genialen Führern im Weſten die Front unſerer Feinde er-
ſchütterten. Alle unſere Gedanken ſind bei ihnen und nicht
minder bei unſerer ſtolzen Flotte (Beifall), die durch
ſo viele Heldentaten, gerade jetzt durch die glänzendſten
Taten und die glückliche Heimkehr der „Möwe“ (lebhafter
Beifall) den Beweis geliefert hat, daß ſie ſich würdig meſſen
kann mit den kühnſten Seefahrern aller Zeiten und aller
Völker (Beifall). Einmütig ſenden wir ihnen, allen Trup-
pen und allen Führern zu Waſſer und zu Lande, unſeren
Truppen und den Truppen unſererVerbündeten den dank-
barſten Gruß (Beifall). Wir haben das ſeſte und un-
erſchütterliche Vertrauen, daß die Kraft, die durch dieſen ein-
mütigen Willen des Volkes begründet iſt, ausreichen wird,
alle Schwierigkeiten hinwegzuräumen (Beifall). Mit die-
ſem Vertrauen beſeelt, bitte ich Sie, in Jhre neue Arbeit
einzutreten (Beifall).

Darauf tritt das Haus in die Tagesordnung ein. Die
Reichshaushaltsrechnung für 1914 wird vhne
Debatte an die Rechnungskommiſſion überwieſen.

Es folgen Berichte des Petitionsausſchuſſes. Jm An-
ſchluß an eine Petition betreffend Gewährung von Hinter-

bliebenenrente wird eine Entſchließung angenommen, den
Reichskanzler zu erſuchen, in Erwägung zu ziehen, ob der
Anſpruch auf Beitragserſtattung nach dem Jnvalidenver-
ſicherungsgeſetz in gewiſſen Fällen auch dann beſteht, wenn
der Tod des Verſicherten erſt nach dem 31. Dezember 1911
eingetreten iſt.

Damit iſt die Tagesordnung erledigt. Schluß 2,35 Uhr.
Nächſte Sitzung Donnerstag 3 Uhr (1. Leſungen

des Reichshaushaltsetats für 1916 und der neuen Steuer-
vorlagen).,
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Berlin, 15. März. Der Seniorenkonvent des Reichstages

trat heute vor Beginn des Plenums zu einer längeren Bera
tung zuſammen, deren Gegenſtand der Arbeitsplan für die be
ginnende Tagung bildete.

Man einigte ſich dahin, heute und morgen, Donnerstag,
Sitzungen ſtattfinden zu laſſen. Die morgige beginnt um drei
Uhr nachmittags, in der der Staatsſekretär des Reichsſchatz
amtes den Etat und die Steuervorlagen begründen wird.

Alsdann tritt eine Vertagung bis Mittwoch nächſter Woche
ein. Die erſte Leſung des Etats und der Steuergeſetze hofft
man an zwei Sitzungstagen der nächſten Woche zu beenden. Der
Etat, die kriegs wirtſchaftlichen Fragen und die Kriegsgewinn-
ſteuer ſollen dann dem Ausſchuß für den Reichshaushalt, die
übrigen Steuergeſetze einem 28gliedrigen Ausſchuß überwieſen
werden. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß die beiden letzten Tage
der nächſten Moche zur Erörterung hochpolitiſcher Fragenbeſtimmt werde 8 g hochpolitiſcher Frag

Politiſche VRumndſchan,

Deutſches Reich.
Graf Hertling in Berlin.

Der Miniſter des Aeußern Graf Hertling hat ſich zur
Teilnahme an der Sitzung des Ausſchuſſes für die aus-
wärtigen Angelegenheiten geſtern abend für ei-
nige Tage nach Berlin begeben.

Die Ertragsberechnung des Tabakſteuergeſetzentwurfs
erwartet auf Grund der erhöhten Abgabenſätze von dem
Gewichtszoll für das neue Etatsjahr eine Einnahme von
rund 122,9 Millionen Mark gegen bisher 81,4 Millionen
Mark oder 41,5 Millionen Mark mehr, wovon rund 30 Mil-
lionen auf den zollzuſchlagspflichtigen, rund 7 Millionen
auf den zollzuſchlagsfreien Rohtabak und 4,2 Millionen auf
Zigaretten entfallen; vom Wertzoll eine Einnahme von
74,5 Millionen Mark gegen bisher 46,1 Millionen Mark, von
der Jnlandſteuer eine Einnahme von 15,2 Millionen
Mark gegen bisher, 11,7 Millionen Mark. Nach Abzug der
Verwaltungskoſtenvergütung und der Ausfuhrvergütun-
gen bleibt eine zukünftige Reineinnahme von 209,6 Millio-
nen Mark gegen bisher 137 Millionen Mark. Von dem
Kriegsaufſchlag für Zigaretten wird eine Mehr-
einnahme von' 86 Millionen Mark, auf Zigarettentabak von
690 000 auf. Zigarettenhüllen 600 000 insgeſamt 87,3
Millivnen Mark erwartet. Von den Mehrerträgen infolge
des Kriegsaufſchlages auf Jtaargtten ſollen aufbringen die
Zigarette zum Preiſe von 1—22 Pfg. 27 Millionen Mark,
zum Preiſe von 224—-32 Pfg. 18,2 Millionen Mark, zum
Preiſe von 32--5 Pfg. 22,8 Millionen Mark, zum Preiſe
von 5--7 Pfg. 2,16 Millionen Mark, zum Preiſe von über
7 Pfg. 1,75 Millionen Mark, insgeſamt 86,01 Millionen Mk.
(Jm Jahre 1913 wurden verſteuert in der Preislage bis
128 Pfg. rund 4,1 Milliarden, von 12—2 Pfg. 4,7 Milli
arden, von 224——324 Pfg. 2,3 Milliarden, von 3165 Pfg.
1,7 Milliarden, von 5-—-7 Pfg. 105,5 Millionen, von mehr als
7 Pfg. 62,8 Millionen Stück Zigaretten, insgeſamt rund 13
Milliarden Stück.) Der erwartete Geſamtertrag von Tabak
beziffert ſich ſonach auf 159,6 Millionen Mark.

Aus Stadt und Umgebung
Keine Höchſtpreiſe für Saatzwiebeln. Die Bekannt-

machung des Reichskanzlers über die Feſtſetzung von Prei-
ſen für Gemüſe, Zwiebeln und Sauerkraut vom 25. Januar
1916 iſt dahin ausgelegt worden, daß Sagatzwiebeln nicht un
ter die Bekanntmachung fallen. Dieſe Auslegung iſt zu-
treffend, da es zweifellos im Sinne des Geſetzgebers lag,
Höchſtpreiſe nur für Zwiebeln feſtzuſetzen, deren Verwen-
dung als Nahrungsmittel in Frage kommt. Saatzwiebeln
unterſcheiden ſich von den Eßzwiebeln durch ihre Größe ſo
erheblich, daß erſtere als Nahrungsmittel kaum verwendet
werden dürften.

Bevorſtehende Einſchränkung der Wurſtfabrikation.
Der Mangel an Schweinefleiſch und neuerdings auch an
Rindfleiſch ließ es notwendig erſcheinen, die Fabrikation
von Wurſt noch weiter als bisher einzuſchränken und zu
vereinfachen. Die Regierung hat deshalb die Jntereſſenten-
kreiſe um eine gutachtliche Aeußerung erſucht. Der
Allg. Fl.-Ztg. zufolge fand in der Reichsprüfungsſtelle eine
längere Beſprechung ſtatt, an der zahlreiche deutſche Wurſt
fabrikanten teilnahmen. Es wurde beſchloſſen, der Regie-
rung folgende Vorſchläge zu machen: „Allgemein iſt man
der Anſicht, daß die Beſchränkung der Wurſtfabrikation auf
wenige Sorten im allgemeinen Intereſſe liegt. Es
kommen in Frage: Blutwurſt, Leberwurſt, Rohwurſt
und Sülze (Preßkopf, Schwartenmagen, Sülze). Blut-
wurſt ſollen zwei Sorten angefertigt werden: eine beſſere
Fleiſchwurſt und eine gewöhnliche Blutwurſt. Außerdem
ſoll dort, wo es bisher üblich war, die Fabrikation von
Blutwurſt mit vegetabiliſchen Zufätzen geſtattet ſein. Von
Leberwurſt ſollen ebenfalls zwei Sorten hergeſtellt wer
den. Von Rohwurſt ſollen drei Sorten zugelaſſen ſein:
1. Grobſchnitt, 2. Feinſchnitt, a) ſchnittfeſt, b) weich (Schmier-
wurſt). Von Brühwurſt werden zwei Sorten zugelaſſen:
rohe (friſche Bratwurſt) und geräucherte (Knoblauchwurſt,
Brühwürſtchen). Von Sülzwurſt kann weiche (Preß-
kopf) und rote (roter Schwartenmagen) hergeſtellt werden.
Für eine Preisfeſtſetzung ſoll folgendes Verfahren einge-
ſchlagen werden: Es wird den örtlichen Preisprüfungsſtel-
len überlaſſen, ob ſie die angeflührten Wurſtſorten voll ge-
nehmigen oder ob ſie die Zahl der zuzulaſſenden Sorten
noch weiter beſchränken wollen. Die Preisprüfungs-
ſtellen haben über die Wurſtſorten eine Normalkalkulation
auszufüllen, die der Reichsprüfungsſtelle zur Kontrolle ein-
zureichen iſt. Nachdem dieſe ihre Zuſtimmung gegeben hat,

e

kann die Feſtſetzung nach den ſich ergebenden Preiſen anBehörde zur Verorönung Wer
egen der Verſandware und des Verkaufes in den Deli

kateßgeſchäften war man der Meinung, daß dieſe Waren
durch Plomben gekennzeichnet werden können. Für der

getig w h auch ein entſprechender Pre en Delikateßgeſchäften Genehmidurch die Behörde bewilligt werden. a e
Reklamationen. Um Verzögerungen in der Erlebi

gung der Reklamationsanträge zu vermeiden, iſt die ge-

Kekéemlerie auf n dem derR ierte angehört, unerläßlich. Gegebenenfalls iſt adie Angabe des Kriegsſchauplatzes erforderlich. u
Der Roman muß heute aus techniſchen Gründen zu

rückbleiben; wir werden dafür demnächſt zwei Fortſetzun
gen geben.

Kriegshilfskaſſen für den Mittelſtand. Jn Preußen
ſind ſeinerzeit durch die zuſtändigen Miniſter die Oberprä
ſidenten veranlaßt worden, zur Fürſorge für diejenigen
Kriegsteilnehmer aus dem mittleren Gewerbeſtande und
den freien Berufen, die, nach dem Kriege im Intereſſe ihrer
wirtſchaftlichen Stellung finanzieller Hilfe bedürfen, die
Schaffung von Kriegshilfskaſſen durch die Provinzialver-
bände mit ſtaatlicher Unterſtützung und unter Beteiligung
der Provinzen und Kommunen in die Wege zu leiten. Die
Vorarbeiten hierfür ſind in den meiſten Provinzen bereits
im Gange. Die Königl. Staatsregierung hat neuerdings
ihre Stellung in dieſer Frage noch näher erläutert und da
bei feſtgeſtellt, daß es nicht Abſicht der Regierung iſt, bei der
Verwaltung der Kriegshilfskaſſen, deren Organe im einzel-
nen zu beſchränken, in die Entſcheidungen über die Hilfe-
leiſtung im einzelnen einzugreifen. Die Normen, die in der
Denkſchrift und in dem grundlegenden Erlaſſe über die
Höhe des Zinsfußes für die zu ge währenden Darlehen und
über die Einkommensgrenze, bis zu der Augehörige des
Mittelſtandes auf eine Unterſtützung rechnen können, ge-
geben ſind, ſind eben nur allgemeine Vorſchläge; ſie be
ſchränken die Kriegshilfskaſſen in keiner Weiſe, ſatzungs-
mäßig vder durch Verwaltungsanorönungen andere Be-
ſtimmungen zu treffen.

Warnung vor dem Bezuge ausländiſcher Butter. Zur
Einführung der Butterkarte wird in den Zeitungen viel-
fach betont, daß durch die Butterkarte der Bezug von But-
ter von auswärts nicht gehindert ſein ſolle. Dieſe Mittei-
lung bezieht ſich ſelbſtverſtändlich nur auf vom Lande be-
zogene deutſche Butter, iſt aber vielfach dahin mißverſtan-
den worden. daß auch der Bezug von Butter aus dem außer-
deutſchen Auslande freigegeben ſei. Infolgedeſſen haben
ſich in letzter Zeit wiederum die Beſtellungen von Butter
im Auslande vermehrt. Die Beſteller erhalten dann von
der Zollbehörde die zutreffende Mitteilung, daß ausländi-
ſche Butter nach wie vor ſofort an die Zentral-Einkaufsge-
ſellſchaft m. b. H. in Berlin abgeliefert werden muß und ha-
ben zu dem Aerger über die Fortnahme der Butter auch
noch in der Regel pekuniären Schaden. Es muß daher
dauernd von dem Bezuge ausländiſcher Butter abgeraten
werden. Die Zentral-Einkaufsgeſellſchaft m. b. H. iſt auf
Grund der in der letzten Zeit gemachten Erfahrungen ge-
nötigt, die Beſchlagnahme ausländiſcher Butter mit allem
Nachdruck durchzuführen.

Abhaltung von Märkten während des Kriegs. Die
Zentralſtelle Magdeburg des Reich s verbandes rei-
ſender Kaufleute Deutſchlands macht in einem
Rundſchreiben an die Städte und Gemeinden, bei denen die
Märkte und Meſſen in Frage ſtehen, darauf aufmerkfam,
daß die Schauſteller und Jahrmarktshändler unter dem
Kriege mehr als andere Berufszweige zu leiden haben. Jſt
das Geſchäft der Händler, die zum größten Teil im Felde
ſtehen, vhnedies ſchon durch die Beſchlagnahmen und die Her-
ſtellungsverbote in äußerſter Weiſe eingeengt, ſo gibt die
Nichtabhaltung der Märkte dem Erwerb noch den Todes-
ſtoß. Aber nicht nur Kriegerfrauen und deren Familien
ſind es, die darunter zu leiden haben, in dieſem Berufe
ſind auch viele alte Leute beſchäftigt, die irgendwelche Arbeit
zum Broterwerb nicht mehr leiſten können. Alle dieſe
müſſen nun der öffentlichen Wohlfahrtspflege anheimfallen,
wenn die Märkte immer mehr und mehr beſchränkt wer-
den. Der Reichsverband bittet deshalb die Gemeinden um
wohlwollende Prüfung der Bitte, die während des Krieges
ausgefallenen kalendermäßigen Märkte in Zukunft wieder
abzuhalten.

Aus Provinz und Retch.,
Cöthen, 14. März. Eine tiefſchmerzliche Nachricht wurde

heute früh der Familie des Paſtors Naucke hier übermittelt.
Der 19jährige einzige Sohn Gerhard, der als Fahnenjunker
bei der Artillerie in Jüterbogk ſtand, wurde in vergangener
Nacht bei der Rückkehr von einer Reiſe von Berlin nach
ſeinem Standort von einem Eiſenbahnzuge überfahren
und getötet. Wie ſich der Unglücksfall zugetragen hat, iſt
noch nicht genau bekannt geworden.

Berlin, 16. März. Auf der Durchreiſe nach Holland
wurde ein Däne wegen Spionageverdacht angehal-
ten. Allem Anſchein nach iſt der Polizei damit ein guter
Fang gelungen.

Dom Huslonde.
Das Erdbeben bei Fiume.

Ueber das Erdbeben bei Fiume meldet der Peſter Eſt
aus Fiume: Der größte Schaden wurde in der Gemeinde
Grizſane bei Cirtvenica verurſacht, wo 120 Häuſer ſchwerere,
500 Häuſer leichtere Beſchädigungen erlitten. Menſchen-
leben ſind nicht zu beklagen, weil die Bevölkerung flüchtete.

Ein Lokomotivführer vom Heizer während der Fahrt
erſchlagen.

Auf einem von St. Etienne in Frankreich abgelaſ-
ſenen Eiſenbahnzuge erſchlug infolge eines Zwiſtes de:
Heizer den Lokomotivführer, während ſich der Zug in voller
Fahrt befand.

Wieder ein Zugzuſammenſtoß in Jtalien.
Aus Neapel wird den italieniſchen Blättern gedrahtet:

Auf der Station Paola ereignete ſich wiederum ein Zuſam-
menſtoß. Ein mit mehreren Hundert beurlaubten Soldaten
beſetzter Militärzug ſtieß mit einer Rangierlokomotive zu
ſammen. 20 Soldaten und 1 Maſchiniſt wurden ſchwer
verletzt.



Vom 15. März 1916.)

Zhekannkmachung.
(Nr. M. 2684/2. 16. K. R. A.

Die Bekanntmachung Nr. M. 3231/10. 15. K. R. A, Hetreffend Enteignnng, Ablieferung und Einziezung der durch die Verordnung M. 325,7. 15. K. R. A. bezw.
M. 325 e 7. 15. K. R. A. beſchlagnahmten Gegenſtände vom 16. November 1915 wird hiermit nochmals untert im e der ehe Bekanntmachung nebſt Anmerkung aufgeführten Gegenſtände veröfſfentkich
ib lieferung der im 8 2 de
Königlicten Kriegsminiſteriums bekanntgegeben.

Bekanntma
bezw. M. 325 e/7. 15. K.

Nachſtehende Verordnung wird auf Erſuchen des König-
lichen Kriegsminiſteriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis

gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung, ſoweit
nicht nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen ver
wirkt ſind, nach s 6“) der Bundesratsverordnungen über die

J Sicherſtellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-
Geſetzbl. S. 357) und vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Geſetzbl.

S. 645) beſtraft wird.
ß 1.

Jnkrafttreten der Verordnung.
Die Verordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

g 2.
Von der Verordnung betroffene Gegenſtände.

Klaſſe A. Gegenſtände aus Kupfer und Meſſing.
1. Geſchirre und Wirtſchaftsgeräte jeder Art für Küchen und

Backſtuben, wie beiſpielsweiſe Koch und Einlegekeſſel,
Marmeladen und Speiſeeiskeſſel, Töpfe, Fruchtkocher,
Pſannen, Backformen, Kaſſerollen, Kühler, Schüſſeln,
Mörſer uſw. F).

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder
mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark wird,
ſofern nicht nach allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen

verwirkt ſind, beſtraft
die enteigneten Gegenſtände

herauszugeben oder ſie auf Verlangen des Erwerbers
zu überbringen oder zu überſenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beſchlagnahmten Gegenſtand bei
e ſeiteſchafft, beſchädigt oder zerſtört, verwendet, ver
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1. wer der Verpflichtung,

(Nr. M. 3231/10. 15. K. R. A)),
betreffend Enteignung, Ablieferung und Einziehung der durch die Verordnung M. 325/7. 15. K. R. A.

Milchſeiber
Milchtöpfe für Küchen, Back

ſtuben und Vorratsräume
Milchtransportkannen
Rad tuchen

enformenRelſontaſf erollen

Nudelkeſſel
Oelkannen
Omelettpfannen
Omelettwender
Paſtetenausſtecher
Paſteteneiſen
Paſtetenformen
Paſtetenkäſten
Paſtetenränder
Paſtetentrichter
Petroleumkannen
Pfannen aller Art
Pfannkuchenpfannen
Pfannkuchenkeſſel
Pichelſteiner Kaſſerollen

lafond uPlat à sauter aPlumpuddingformen
Pommes-Anna-Kaſſerollen

e

Servierbretter, auch ſolche
von Tee- und Kaffeegar-
nituren und Rauchſervicen

Serviergeſchirre (keine Tafel
geräte)

Servierkaſſerollen
Servierplatten
Siebe kkoch
Spargelkocher
Speiſeeiskeſſel
Speiſeeiskocher
Speiſeglocken
Speiſenträger
Speiſenwärmer
Steinbuttkeſſel
Sülzformen
Sülzkäſten
Tablette(ſiehe Servierbretter)
Tartelettes
Teebrotformen
Teebüchſen
Teekannen zum Gebrauch in
Küchen u. Speiſebetrieben
Teekeſſel (nicht Teemaſchinen)
Teekuchenausſtecher

widerhandelt;

zuwiderhandelt.

4Frage kommenden Gegenſtänden.

I Anrichter FleiſchtöpfeS Anrührſchüſſeln ForellenkeſſelJ Aſpikformen FruchtkocherAſpikränder GänſebraterAuflaufformen aller L. Garnierladen
Ausſtechformen GarnierſpritzenBackbleche

à Vacklöffel Gebauchte Töpfe für Küchen
Backkäſten GefrierbüchſhenBackſchaufeln Geleeränder eBierglasträger Gemüſekocher enBiskuitformen, Geſundheitskuchenformer

Bratendetorationen GewürzkäſtenBratenkäſten Gießpfannen
Bratenlöffel Glaceformenvratenpfannen GratinplattenBratenrofte GratinſchüſſelnJ Bratentöpfe GugelhupfformenJ Bratenſpieße aſenbratpfannen
z Bratenwärmer aſenformenBrater ateletsformen

ehe

reien, die nicht mehlige erdkeſſel
Stoffe verarbeiten uhnformen

Brotbüchſen affeebretterJ Brotkäſten für Küchen, Vor- Kaffeebüchſen
S ratsräume und Speiſe- Kaffeekannen
I betriebe Kaffeekeſſel zumBürſtenhalter (nicht Kaffee Gebrauch
Brühſiebe maſchinen) in KüchenJ Srübtöpfe Kaffeekocher undButterdoſen für Küchen, Kaffeekrüge Speiſe

Vrorratsräume und Speiſe- Kaffeetrichter betrieben
betriebe Kannen all. Art)

Charlotteformen KaſſerollenClochen KartoffelkocherCremeformen KaviagrküblerJ Crouftaden KochhäfenJ Dampfkocher zu Pudding- Kochkeſſel

I „eknen KochtöpfeDre KotelettpfannenDampfwaſchhäfen Kotelettroſten
Dampfwaſchtöpfe KrapfenkeſſelJ Deckel aller Art für Küen- Kuchenbrettchen

h „geräte Kuchen formenJ Domformen Kuchengabeln] für Küchen u.
e Soppellöffel Kuchenlöffel Backſtuben

Anmerkung.

Backformen aller Art

S Bratrainen
Brennkeſſel aus Hausbrenne-

Doppeltopfmilchkocher
Eierkocher

J Eierkuchenheber
Eierkuchenpfannen

J Eierkuchenſchneider
z Eierkuchenwender Küchenſiebe

Eierpfannen J Kühler für Küchen, Backſtu-Eimer aller Art ben, Vorratsräume und
Einlegekeſſel betriebenEinmachkeſſel LitermaßeS ren LotmaßeEisbüchſen Löffel, die in Küchen u. Back-

Lisformen ſtuben verwendet werdenJ Eſſenträger Marmeladenkeſſel
ettiegel MarzipankneiferFettkaſſerollen MaſchinentöpſeFettwannen Maßeiletbratpfannen Mehlſchaufeln

Einfafſungen

5 Fiſchheber
eſſel

Fi kocher
tiſchſervierkeſſelFleiſchbleche

Fleiſchhäfen
Fleiſchmulden

kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs- goder
t Erwerbsgeſchäft über ihn abſchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beſchlagnahmten Gegen
ſtände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu

wer den nach 8 9 erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen

Alphabetiſche Aufſtellung von in

S beſonders für Bier)
Gebäckkäſten

eißwaſſerkannen für Küchen
und Speiſebetriebe

Kuchenpfannen jeder Art
Kuchenſchüſſeln für Küchen,

Backſtuben, Vorratsräume
und, Anrichteräume in

Speiſebetrieben

Anrichteräume in Speiſe-

Meßkannen
Milchkannen für Küchen,

Backſtuben und Vorrats-
räume

Puddingformen Teigſpritzer
Ragoutlöffel TiegelRänder aller Art TöpfeRandtöpfe TortenformenRechauds für Küchen und Tortenpfannen

Anrichteräume in Speiſe- Tortenplatten
betrieben TragantformenReibeiſen TrichterW r Küchen undoſten peiſebetrieRührſchüſſeln TurbotkeſſelSahnenkühler Viehkeſſel

Sapnenſchlagteſſel WaffeleiſenSalatdurchſchläge Wanmnen
Salatkörbe WaſchſerviceSzlatſeiver WaſſerbadkäſtenSalatwaſcher Waßerbecher
r WaſſereimerSararinränder Waſſerkannen MünchenerSthablonen Waſſereimer)a Waſſerkäſten für Küchen undS Anrichteräume in SpeiſeSchlagrahmkeſſel betrieben
SPlagrabmrähler Waßerkeſſel
Schlagfa nekeſſel Waſſerkrüge für Küchon und
S miertannen AnrichteräumeSchmortöpfe Waſſerſchöpfernet enrfannen Wafſſertöspfe für Küchen und
Schneekeſſel er AnrichteräumeSchöpf- und Schaumlöffel ichth vSchü un eS iſeldecen Weinkühler- r n ren
Seiher aller Art ſtänder haushaltung

2. Waſchkeſſel, Türen an Kachelöfen und Kochmaſchinen
bezw. Herden,

3. Badewannen Warmwaſſerſchiffe, behälter, blaſen,
eſchlangen, Druckkeſſel, Warmwaſſerbereiter (Boiler),
alles in Kochmaſchinen und Herden, ſoweit ſie nicht
zum Betrieb von Badeeinrichtungen oder Zentral
heizungsanlagen dienen Waſſerkaſten eingebaute
Keſſel aller Art.

Klaſſe B. Eegenſtände aus Reinnickel').
1, Geſchirre und Wirtſchaftsgeräte jeder Art für Küchen

und Backſtuben, wie beiſpielsweiſe Koch und Ein
legekeſſel, Marmeladen- und Speiſeeiskeſſel, Frucht
kocher, Servierplatten, Pfannen, Backformen, Kaſſe
vollen, Kühler, Schüſſeln uſw.

2. Einſätze für Kocheinrichtungen, wie Keſſel, Deckel
c ſchalen, Jnnentöpfe nebſt Deckeln an Kipptöpfen, Kar

toffelz, Fiſch und Fleiſcheinſätze uſw. nebſt Rein
nickelarmaturen.

Vorſtehende Gegenſtände fallen auch dann unter die
Verordnung, wenn ſie mit einem Ueberzug (Metall, Lack,
Farbe und dergl.) verſehen ſind.

s 3.
Von der Verordnung betroffene Perſonen und

Betriebe.
Von der Verordnung werden betroffen:

1. Haushaltungen,
2. Hanuseigentümer,
3. Unternehmungen zur Verpflegung fremder Perſonen,

insbeſondere Gaſt und Schankwirtſchaften, Penſionate,
Kaffeehaus, Konditorei und Küchenbetriebe, Kan
tinen, Speiſeanſtalten aller Art, auch ſolche auf
Schiffen, Bahnen und dergleichen,

4. öffentliche (einſchließlich kirchliche, ſtiftiſche uſw.) und
privale Heil-, Pflege- und Kuranſtalten, Kliniken,
Hoſpitäler, Heime, Kaſernen, Erziehungs- und Straf-
anſtalten, Arbeitshäuſer und dergleichen.

s 4.
Ausnahmen.

Ausgenommen ſind mit Kupfer, Meſſing oder Nickel über-
zogene (z. B. galvaniſch) und plattierte Gegenſtände, die aus
Eiſen oder einem anderen Metall als Kupfer, Meſſing oder
Nickel hergeſtellt ſind.

Beſtehen Zweifel, ob Gegenſtände von der Verordnung
betroffen ſind, oder wird für Gegenſtände ein beſonderer kunſt-

Jn dieſer Verordnung ſind unterMilchkocher Reinnickel auch Le
Milchkrüge für Küchen, Back- gierungen mit einem Nickelgehalt von 90 v. H. und höher

ſtuben und Vorratsräume verſtanden.

Hinweis auf die Strafbeſtimmungen
t. Zugleich werden die nachſtehenden Zuſätze auf Erſuchen des

W

und die Verpflichtung zur

ung
A. beſchlagnahmten Gegenſtände, vom 16. November 1915.

gewerblicher oder kunſtgeſchichtlicher Wert geltend gemacht, ſo
kann eine Befreiung von der Enteignung bewilligt werden.
Die Befreiung von der Enteignung iſt auszuſprechen, wenn
ein kunſtgewerblicher oder kunſtgeſchichtlicher Wert der in Be
tracht kommenden Gegenſtände durch anerkannte Sachverſtän
dige feſtgeſtellt worden iſt. Ueber die Befreiung entſcheidet
die mit der Durchführung der Verordnung beauftragte Be

hörde endgültig. r5 5.
Eigentumsübertragung.

Das Eigentum an den von der Verordnung betvoffenen
Gegenſtänden 2), die bereits durch die Verordnung M 325 7.
15. K. R. A. vom 31. Juli 1915 beſchlagnahmt ſind, wird auf
den ReichsMilitärfiskns übertragen werden. Die beauftragte
Behörde erläßt die diesbezüglichen Anordnungen und
ſie dem Betroffenen, d. h. dem Beſitzer, zugehen. Das Eigen
tum geht über, ſobald die Anordnung dem Beſitzer zugeht.

Behörde zu verwahren und pfleglich zu behandeln.

bis zur Ablieferung unberührt.

s 6.
Ablieferung der enteigneten Gegenſtände.

Die Betroffenen ſind verpflichtet, die enteigneten Gegen
ſtände, ſoweit ſie eingebaut ſind, auszubauen und nach Wei-

zur Ablieferung zu bringen. Der Ablieferer hat die genaue

falls wird ihm nur eine Quittung ausgeſtellt (ſiehe s 7).

Berechtigten Zweifel beſtehen.

ß 7.
Uebernahmepreiſe.

Für die enteigneten Gegenſtände werden die nachſtehenden

ulebulb grquhtt.

Uebernahmepreis für jedes Kilo:

Für Gegenſtände aus Kupfer Meſſing Nickel
Mark Mark Mark

ohne Beſchläge) 3,90 2,90 12,90
mit Beſchlägen') 2,70 2,00 10,40

Unter Beſchlägen ſind Oeſen, Ringe, Handhaben, Stiele,
Griffe und Verſteifungen aus Eiſen, Holz und dergleichen ver
ſtanden.
werden.

fich der Preis nach obiger Tabelle.
Ueberſteigt das Gewicht der Beſchläge ſchätzungsweiſe bei

aus Nickel 20 v. H. des Geſamtgewichtes des Gegenſtandes,
ſo wird der 30 bezw. 20 v. H. überſchreitende Prozent
ſatz geſchätzt, vom Gewicht abgeſetzt und nicht bezahlt.

Für etwa durch die Betroffenen für die Zwecke dieſer
Ablieferung ſelbſt vorgenommene erhebliche Ausbauar-

0,50 Mark vergütet.

der Uebernahmepreis durch das Reichsſchiedsgericht für Kriegs
bedarf zu Berlin, Voßſtraße 4, gemäß 88 2 und 3 der Be
kanntmachung des Bundesrats über die Sicherſtellung von

werden.
gericht zu richten.

lung der mit der Abnahme betrauten Perſon zu übermitteln.

ſtände und der Metalle, aus denen ſie beſtehen, und über
etwa vorhandene Beſchläge ſowie die einzelnen Gewichte ent
halten und iſt der mit der Abnahme betrauten Perſon zur

ſowie das Gewicht der Gegenſtände zu prüfen und
ihre Unterſchrift zu beſcheinigen. Wer die Vorlegung dieſer Auf
ſtellung unterläßt, erſchwert ſich den im ſchiedsrichterlichen Ver
fahren erforderlichen Nachweis und hat die damit verbun
denen Nachteile zu tragen. Durch die Jnanſpruchnahme des
Schiedsgerichts erleidet die Ablieferung keinen Aufſchub.

g 8.

Zwangsvollſtreckung.
Wer bis zum 31. März 1916 die übereigneten Gegen

ſtände nicht abgeliefert hat, macht ſich ſtrafbar; außerdem
erfolgt die zwangsweiſe Abholung durch die beauftragte Be
hörde.

Die zwangsweiſe Einziehung erfolgt als Vollſtreckungs
maßregel.

Die Koſten der Zwangsvollſtreckung ſind von den Be

zwangsverfahrens eingezogen.

übrigen die Beſtimmungen des 8 7.

läßt

Der von der Anordnung Betroffene iſt verpflichtet, die
enteigneten Gegenſtände bis zur Ablieferung an die m

Die Be
fugnis zum einſtweiligen vrdnungsmäßigen Gebrauch bleibt

fung der beauftragten Behörden bis zu den von dieſen zu be
ſtimmenden Zeitpunkten an die zu errichtenden Sammelſtellen

Adreſſe des Eigentümers anzugeben für dieſen wird ein An-
erkenntnisſchein ausgeſtellt und dem Ablieferer übergeben, wenn
er ſich mit den Uebernahmepreiſen einverſtanden erklärt; andern-

Der in dem Anerkenntnisſchein angegebene Betrag wird S
an den von den beauftragten Behörden bezeichneten Jahl- S
ſtellen bezahlt werden, es ſei deun, daß über die Perſon des

Die Ablieferung muß am 31. März 1916 beendet ſein.

Uebernahmepreiſe angeboten und im Falle gütlicher Einigung

Die Beſchläge dürfen vor der Ablieferung entfernt

Beſitzen die Gegenſtände Beſchläge, ſo werden ſie mit J
den Beſchlägen gewogen; auf Grund dieſes Gewichts ergibt

Gegenſtänden aus Kupfer und Meſſing 30 v. H., bei ſolchen

beiten, die glaubhaft zu machen ſind, wird für jedes Kilogramm

Wird eine gütliche Einigung nicht alsbald erzielt, ſo wird

Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 auf Antrag endgültig ſeſtgeſetzt
Dieſer Antrag iſt unmittelbar an das Reichsſchieds

Um die Preisfeſtſetzung zu ermöglichen, hat
der Betroffene eine von ihm unterzeichnete genaue Aufſtel-

Die Aufſtellung muß alle Angaben über die Art der Gegen

Prüfung vorzulegen; letztere hat die Richtigkeit der W
durch

troffenen zu erſetzen und werden im Wege des Verwaltungs-

Für die zwangsweiſe eingezogenen Gegenſtände gelten im

er
e
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der Verordnungen M. 325/7. 15. K. R. A. und A. 325e„7.
Die gleichen Kommunalverhände, die mit der Durchführung

15. K. R. A. betraut worden ſind, führen auch dieſe Ver
ordnung durch und erlaſſen die Ausführungsbeſtimmungen.

7 10.Ablieferung von nicht beſchlagnahmten Gegenſtänden.
Außer den im Paragraph 2 bezeichneten Gegenſtänden
dürfen abgeliefert und müſſen ſeitens der Sammel
ſtellen zu den im Paragraph 7 genannten Uebernahme-
preiſen nachgenannte, nicht der Beſchlagnahme und Ent
eignung unterliegende Gegenſtände aus Kupfer, Meſ
ſing und Reinnickel angenommen werden z m

J

Bürſtenbleche, Kafſeekannen, Teekannen, Kuchen

6) Ferner dürfen abgeliefert und müſſen ſeitens der Sam
melſtellen angenommen werden

Sämtliche Materialien und Gegenſtände aus Kupfer, ſolche Gegenſtände angeſehen, die ſich in ejnem Zuſtande be
Meſſing, Rotguß, Tombak, Bronze, Neuſilber (Al finden, in dem ſie nicht mehr für den durch ihre G altung
fenid, Chriſtofle, Alpakka) und Reinnickel, ſoweit ſe l gegebenen Zweck benutzt werden können.
nicht auf Grund der Verfügung M. 1/4. 15. K. R. A.betrefſend „Beſtandsmeldung und Beſchlagnahme von s I.
Metallen“ an die MetallMeldeſtelle der Kriegs
Rohſtoff Abteilung des Königlich Preußiſchen Kr'egs-

iniſteriums gemeldet worden ſind.

Die Zwangsvollſtreckung muß bis un 1. Mai 1916 Es wird vergütetJ beendet ſein. 5 platten, Milchkannen, Kaffeemaſchinen, Te:maſchinen, Für Materialien und Gegenſtände
v Samoware, Zuckerdoſen, Teeglashalter, Menagen, aus Kupfer 1,70 Mark für das KiloMeſſerbänke, Zahnſtochergeſtelle, Tafelaufſätze aller Für Materialien und Gegenſtände

Durchführung der Verordnung Art, Tafelgeſchirre, Rauchſervice, Lampen, Leuchter gus Meſſing, Rotguß, Toinbak, 400

I er en, er Bronze 5 e I v rWedeke, winnen Sartene Für Materialien nnd Gegenſtände
wagen, Bierſiphons, Selbſtſchenker, Badeöfen. aus ler (Alfenid, Criſtofle,pgkka)

Für Materialien und Gegenſtände

ans Reinnickel. 50Auch Altmaterial darf zu dieſen Preiſen. Angennomen
werden als Altmaterial im Sinne dieſer Verordnung werden

t r t

e Anfragen. fAnfragen über dieſe Verordnung ſind an die zuſtändigen
Kommunalverbände zu richten.

3uſätz e. e T

3) Aufſchub der Zwangsvollſtreckung für einiger
Gegenſtände. Der Endzeitpunkt für die Durch

führung der Zwangsvollſtreckung wird für die nach
benanten Gegenſtände wie folgt hinausgeſchoben: und

für die unter Paragraph 2, Klaſſe A, Ziffer 2 und 3
fallende Gegenſtände, ſoweit ſie nachweislich zur
Herſtellung menſchlicher oder tieriſcher Nahrung
dienen, oder ſoweit es ſich um in Herden einge
baute Waſſerſchiffe und dergleichen handelt, bis zum

für die unter Parägraph 2, Klaſſe B, Ziffer 2 fal-
lende Gegenſtände bis zum 30. September 1916.
Für die anderen, vorſtehend nichtgenannten Eegen

e.

Zu Dampfkocheinrichtungen gehörende Armaturen, für
die Erſatz aus beſchlagnahmefreiem Material nicht be
ſchafft werden kann, brauchen nicht abgeliefert werden

können bis auf weiteres in Benutzung bleiben.

c) Meldung von Nickeleinſatzkeſſeln und derglerchen.
Alle im Paragraph 3 der obengenannten Verordnung

aufgeführten Perſonen uſw. find verpflichtet, bis ſpäte

ſtens 1. April 1916 den Erfatz Ppt die l g di ve G 1in ihrem Beſitz befindlichen, noch nicht ausgewechſelten, K rende eneraunter Paragraph 2, Klaſſe B, Ziffer 2 fallenden Eegen Der ſtellv ommandiere

ſtände zu beſtellen und letztere zur Auswechſelung an
die auswechſelnde Firma ſofort nach deren Abruf zu
ſenden bezw. den Ausbau der beſchlagnahmten Metall

mengen nach Empfang des Erfatzes umgehend vor
zunehmen.

Ferner ſind dieſe Gegenſtände bis zum 1. Mai 1916,
unbeſchadet aller bisher erſtatteten Meldungen, an den
zuſtändigen Kommunalverband auf von dieſem einzu

fordernden Meldevordrucken gemäß deſſen Ausführungs-
beſtimmüngen nochmals zu melden

Magdeburg, den 15. März 1916.

des IV. Armeekorps
Frhr. von Lyncker, General der Infanterie,

à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.
m

e

Kände tritt keine Friſtverlängerung ein.

Fertige Dam
kennt man zur Genüge; für jede Figur und jeden iſt in aller

haben die großer 1 Spezial-Geſchäfte, welche gewohnt ſind ihren Bedarf ſehr früh
einzukaufen, diesmal wieder regulär abgeſchloſſen; ſo iſt es denn auch zu erklären

Schaufenſtern der bekannten Firma Geschw. Loewenda

6 mee e

et n daß z. B. in den na Jin Halle die neuen Sachen (Koſtüme, Mäntel, Kleider, Bluſen, Röcke uſw.) zu
normalen Preiſen ausgeſtellt ſind. Die hier gebotene Auswahl in ſolider Ware

Abteilungen geſorgt die Koſtüm Abteilung der Firma hat ja einen beſonderen Ruf; auch jetzt werden die
erforderlichen Abänderungen umſonſt und in tadelloſer Weiſe ausgeführt. Die jetzt ſo beliebten Regenmäntel findet man in allen Farben ſchon von 24.00 Mark an. Alſo wegen ihres
Frühjahrsbedarfs brauchen die Damen nicht beſorgt zu ſein, Geſchw. Loewendahl werden nach wie vor ihren Ruf als zuverläſſige Kaufquelle rechtfertigen.

Durch Bekanntmachung vom 15. 3. 1916 Nr. M. 2684/2. 16 K. R.
A. habe ich die Verorönung betreffend Enteignung, Ablieferung und
Einziehung von fertigen, gebrauchten und, ungebrauchten Gegenſtänden
aus Kupfer, Meſſing und Reinnickel nochmals veröffentlicht. Durch einen
Zuſatz zu dieſer Verordnung iſt die Zwangsvollſtreckung für einige Ge
genſtände aus Kupfer und Meſſing bis 31. Juli 1916 und für ſolche aus
Reinnickel bis 30. September 1916 hinaunsgeſchoben worden. Die Bekannt-
machung iſt in den amtlichen Zeitungen und in ortsüblicher Weiſe ver
öffentlicht.

Magdeburg, den 15. März 1916.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps:
Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,

à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Bekanntmachung.
Unter dem heutigen Datum habe ich eine Bekanntmachung betref

end „Höchſtpreiſe und Beſchlagnahme von Leder“ erlaſſen. Sie iſt in
en amtlichen Zeitungen und in ortsüblicher Weiſe veröffentlicht worden.

Magdeburg, den 14. März 1916.

Der ſtellvertretende Kommandierende General
des IV. Armeekorps

Frhr. von Lyncker, General der Jnfanterie,
à la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

für
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Die nachſtehende Bekanntmachung wird auf Grund des J
Geſetzes über den Belagerungszuſtand vom 4. Juni 1851, in
Bayern auf Grund des Bahyeriſchen Geſetzes über den Kriegs

BekanntmachungNr. Ch, II. 888,1. 16. K. R. A.

Vom 15. März 1916.
8 1.

Von der Bekanntmachung betroffene Gegenſtände,
Von dieſer Bekanntmachung betroffen wird Leder jeder

er friſch bei Emil Wolff.

betreffend Höchſtpreiſe und Beſchlagnahme von Leder
nicht mehr als drei vom Hundert überſchreiten.

b) Hat der Großhändler jedoch Sohlleder oder Vache
leder in ganzen Häutien gekauft und daraus Kern

ſo darf er beim WeiterverkaufJ zuſtand vom 5. November 1912 in Verbindung mit der Aller
höchſten Verordnung vom 31. Juli 1914, des Geſetzes, be
treffend Höchſtpreiſe vom 4. Auguſt 1914 (Reichsgeſetzblatt
S. 339) in der Faſſung vom 17. Dezember 1914 (Reichsgeſetzblatt

S. 516), der Bekanntmachungen über die Aenderung dieſes Ge
J ſetzes vom 21. Januar 1915 ReichsGeſetzblatt S. 25) und

e kanntmachung über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf vom
J 24. Juni 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 357) und der Bekannt-
J machung, hetreffend Aenderung dieſer Bekanntmachung vom

mungen beſtraft werden, ſofern nicht nach den allgemeinen
Strafgeſetzen höhere Strafen angedroht ſind.

J bis zu zehntauſend Mark wird beſtraft:
1. wer die feſtgeſetzten Höchſtpreiſe überſchreitet
2. wer einen anderen zum Abſchluß eines Vertrages auf

fordert, durch den die Höchſtpreiſe überſchritten werden
oder ſich zu einem ſolchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenſtand, der von einer Aufforderung
6 2, 8 des Geſetzes, betreffend Höchſtpreiſe) betroffen

iſt, beiſeiteſchafft, beſchädigt oder zerſtört
4. wer der Aufforderung der zuſtändigen Behörde zum

Verkauf von Gegenſtänden, für die Höchſtpreiſe feſtge
ſetzt ſind, nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenſtänden, für die Höchſtpreiſe feſtge
ſetzt ſind, den zuſtändigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach g5 des Geſetzes, betreffend Höchſtpreiſe,
erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen zuwiderhandelt.

Jn den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der
Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Koſten
des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen iſt: auch kann neben

J vom 23. September 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 603), der Be

J 9. Oktober 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 645), zur allgemeinen
J Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhand-

J lungen gemäß den in der Anmerkung“) abgedruckten Beſtim

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldſtraſe

Herkunft (unabhängig von ſeiner Benennung), das ſeiner Be
ſchaffenheit nach unter eine der im 8 3 aufgeführten Leder
arten fällt, und zwar unabhängig von Gerbart und Jurich
tungsart, falls dieſe nicht für die betreffende Lederſorte im
s 3 ausdrücklich angegeben ſind.

Höchſtpreis.
1, Verkaufspreis des Herſtellers oder der

Gerbervereinigung.

preis nicht überſchreiten.
2. Verkaufspreis des Großhändlers.

a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben Häuten,
Kernſtücken, Hälſen oder Flanken darf beim Groß-
händler den im 8 3 angegebenen Grundpreis um

Gefängnisſtrafe auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
werden.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldſtrafe
bis zu zehntauſend Markt wird beſtraft

1. wer der Verpflichtung, die enteignekten Gegenſtände yer
auszugeben oder ſie auf Verlangen des Erwerbers
zu überbringen oder zu verſenden, zuwiderhandelt

2. wer unbefugt einen beſchlagnahmten Gegenſtand bei
ſeiteſchafft, beſchädigt oder zerſtört, verwendet, verkauſt
oder kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Er-
werbsgeſchäft über ihn abſchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beſchlagnahmien Gegen
ſtände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu
widerhandelt;

4. wer den erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen zuwſder-
handelt.

Der Verkaufspreis des Herſtellers oder der Gerber
vereinigung darf den im 8 3 angegebenen Grund

ſtücke geſchnitten,
dieſer Kernſtücke den für ſie im s 3 angegebenen
Grundpreis um künf vom Hundert überſchreiten.
Kernſtück im Sinne dieſer Beſtimmungen iſt ein Stück
Leder, das aus dem beſten, nicht abfälligen Teil
der Haut beſteht, und nach dem Halſe zu höchſtens
bis zur Vorderklaue, nach dem Bauche zu höchſtens J
bis zu den Flemmen reicht.

3. Verkaufspreis des Kleinhändlers.
a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben Häuten,

Kernſtücken, Hälſen oder Flanken darf beim Klein
händler den im 8 3 angegebenen Grundpreis um
nicht mehr als zehn vom Hundert überſcheeiten.

b) Hat der Kleinhändler jedoch Sohlleder oder Vache
leder in ganzen Häuten gekauft und dargus Kern-
a geſchnitten, ſo darf er beim Weiterverkauf
ieſer Kernſtücke den für ſie im z 8 angegebenen J

Grundpreis um zwölf vom Hundert überſchreiten.
c) Der Verkaufspreis von Ausſchnitten aus Sohlleder

oder Vacheleder darf beim Kleinhändler den im 88
angegebenen Grundpreis um nicht mehr als zwanzi
vom Hundert überſchreiten. Unter „Ausſchnitten“ F
ſind Stücke zu verſtehen, die mindeſtens ein Quadrak
von 44 Zentimeter, höchſtens ein Rechteck von
24532 Zentimeter decken.

Anmerkungt Hiernach darf z. B. der beſte Aus
ſchnitt aus dem Kernſtück von 4 Millimeter dickem Vache S
leder II. Sorte im Kleinverkauf letzter Hand nicht mehr
als 12,90 Mark für das Kilogramm, der beſte Ausſchnitt
aus dem Hals von 4 Millimeter dickem Vacheleder II, Sorte
nicht mehr als 6,60 Mark für das Kilogramm koſten.

Als Kleinhändler im Sinne dieſer Beſtimmungen gelten
Lederhändler, deren einzelne Verkänfe an einen Kunden Men J

gen im Werte von 500 Mark in der Regel nicht überſchreiten

9
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und auch im letzten halben Jahre vor dem Jnkrafttreten dieſer
Bekanntmachung in der Regel nicht überſchritten haben. Unter
dieſen Vorausſetzungen dürfen auch Gerbereien, Jürichtereien
und Großhändler, die ein Leder Kleinhandelsgeſchäft ſchon ſeit
dem 25. Juli 1914 gewerbsmäßig betrieben haben, in dieſem
Kleinhandelsgeſchäſt Leder zu den unter Ziffer 3 dieſes Para
graphen angegebenen Preiſen verkaufen, jedoch nur Mengen
im Werte von höchſtens 500 Mark an einen Kunden.

ſchließlich die unter Ziffer 1 dieſes Paragraphen angegebenen!
Verkaufspreiſe in Betracht.

Abgeſehen von den im 8 2 unter Ziffer 2, Buſtabe b
und unter Ziffer 3, Buchſtabe b und o behandelten Fällen
darf, wenn ganze oder halbe Häute, Kernſtücke, Flanken oder

9

Anmerkung: Die für die erſte Sorte feſtgeſetzten Preiſe
gelten für Leder beſter Beſchaffenheit und längſter Gerbdauer.
Bei den Arten Ifd. Nr. 1-—-49 verſtehen ſich die Preiſe
ſür Rindleder und Kalbleder; etwa aus Roßhäuten herge-

Anmerkung: Für Gerberverrinigunden kommen aus-

Hälſe nicht als

Preis nicht überſteigen.

für Leder.

Ganzes, ſondern in Teile zerlegt verkauft
werden, die Summe der für die zerlegten Gegenſtände gefor-
derten Preiſe den für den Gegenſtand als Ganzes feſtgeſetzten

O8 3
Grundpreiſe

ſtellte Sorten ſind entſprechend niedriger zu bewerten.
Die zum Verteilungsplan der Kriegsleder Aktiengeſellſchaft

gehörigen Gerberejen ſind vertraglich verpflichtet, die Preiſe der
jenigen Lederarten, für welche Höchſtpreiſe noch nicht feſtgeſetzt
ſind, im Rahmen der gefſetzlich feſtgelegten Preiſe zu halten.

liche Feſtſtellung in der Verbrauchsſtelle, erforderlichenfalls
nach vorheriger Nachtrocknung bei 10 bis 15 Grad C, maß-
gebend

c) die Höchſtpreiſe ſchließen die Koſten einmonatiger Lage-
S rung nach dem Verkauf, der Beförderung bis zum nächſten
J Güterbahnhof oder bis zur nächſten Anlegeſtelle des Schiffes
J oder Kahnes ſowie die Koſten der Verladung ein.

Für Verpackung in Papier darf nichts in Rechnung ge
J ſtellt werden; die für Verpackung anderer Art etwa in Rech-
I nung geſtellten Koſten ſind dem Käufer ohne Abzug wieder
en

i

gutzubringen, ſofern er die Verpackung unverzüglich Fracht
zu Laſten des Verkäufers zurückſchickt.

Die Höchſtpreiſe gelten für Barzahlung bei Empfang.
Wird der Kaufpreis geſtundet, ſo dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahreszinſen über Reichsbankdiskont hinzugeſchlagen
werden.

8 5.
Veſchlagnahme.

a) Die im s 3 unter Nr. 1 bis 14 einſchließlich und
unter Nr. 22 bis 47 einſchließlich ſowie unter Nr. 50 ange-

gebenen Lederarten ſind, ſoweit ſie ſich im Eigentum, Beſitz
oder Gewahrſam einer Gerberei, Zurichterei oder Ger-

S bervereinigung. befinden, beſchlagnahmt.
b) Die Veräußerung und Ablieferung des nach Buch-

I ſtaben a dieſes Paragraphen beſchlagnahmten Leders iſt trotz
der Veſchlagnahme erlaubt, wenn die Veräußerung oder Ab

Anträge um Freigabe ſind vom Eigentümer oder Be
ſiber des beſchlagnahmten Leders an die Meldeſtelle der Kriegs-

ſofern ſie ſich auf die Preiſe beziehen,
an die Geſchäftsſtelle der Gutachterkommiſſion für

5 e d. e.S Bedeutung derArt Dicke Form Sorte ZahlenJ n J u unter d.Sobhlleder und Vacheleder ganze y e Häute! 9,00 8,25 7,75u v e e e e 5 8 5 mm nern tü e 12,00 11,25 10,75 Mark für 1 kg3 e v e e e 4 2 e e e o o x mindeſtens Hälſe 7,00 6,00 5,00 Nettogewicht4 e 7 7 7 o e e J 7 7 e 0 e e o Flanken 5,00 4,25 4,00 v3 Sohlleder imd Vacheleder ganze r e Häute] 8,251 7,75 7,50 TT ev u e ern ücke 11,25 10,75 10,50 Mark ür 1 ko7 v unter 4,5 mm Hälſe 6,25 5,50 5,00 e tet8 v v e 5 e e 7 e Flanken 4,25 4,00 4,00ſ Brandſohlle der ganze r r Häutel 825 7,75 33v e o e e e e e e e e e e 5 5 ern i e 11,25 10,75 10,5 Mark für 1 k1 1 v e e e 7 e 7 e e unt er 4,5 mm Hä l ſe 6,25 5,50 5,00 Nettog wicht12 e 7 e e a e a 7 e a 7 e a 7 0 a 2 a Flanken 4,25 4,00 4,00 S13Fablleder TTTI. O n 1300 11,001 10001 950 J Mark für T1Maſtkalbfelle (pflanzliche Gerbung d. 13,00 11,00 10,50 9,75 Rektogewicht15 Keine Ebrgmgerbung, ſchwarz 22,00 20,00 19,0016 Chromrindleder, mit höchſtens 10 v. H. Fettgehalt, ſchwarz mindeſtens 2,0 mm 22,00 20,00] 19,00 S e17 Zu 10 farbigg ee ganze oder halbe Häuteſ] 23,00 22,00 21,00 Mark für 118Glanz-Chromrindleder (Rindbox), genarbt oder glatt, ſchwarz oder braun unter 2,0 mm 18,00 17,00 16.00 14,00 bin19 e e in anderen Farben Se 21,00 20,00 18,00 16 00 Maſchinenmaß20 -Chromkalbleder (BVoxkalb)y, ſcbwarz oder bra un 18,00 17,00 16,00 14,00zu in anderen Farben 2000 1900 1750 155022Treibriemenleder, reine Chromgerbung mit r W p. H. Fettgehalt 11,25 10,25 9,25
3 mehr als 15 r uſt 9,751 9,25 8.25 Mark für 1 k21 pflanzliche Gerbung, höchſtens 10 Kernſtücke 1075 975 8285 Reitohewicht
25 mehr als 10 9,751 8,751 7,5026 z, mit hö g üher ganze oder halbe Häute! 7,751 7,00 6,50 dBlankleder, ſchwarz, mit höchſtens 10 v. H. Fettgehatt e über 4 mm Kernſtücke 1075 1000 950
27 10 3-4 ganze oder halbe Häute] 9,251 8,50 8,00v v er v n ernſ de Ha t 12,25 11,50 11,0028 ganze oder halbe Häute] 9,50 8,75 8,25o unter s Kanke gag le 373 11.58 1110029 her ganze oder halbe Häute! 6,75 6,00 5,50r mehr als 10 über 4 5 er iwe S t 9,75 9,00 8,5030 ganze oder halbe Häutel 8,251 7,50 7,00e 109 e r ernſte ha e 1055 10,0031 x 3 ganze oder halbe Häute! 8,.251 7,50 7,0040 unker 3 ermtiſke ſag e 193032 arbig, angebrä r i böchſt H. F i ganze oder halbe Häute! 10,251 9,50 9,00farbig, angebräunt oder ungefärbt, mit höchſtens 10 v. H. Fettgehalt über 4 derte da 1425 1330 120 Makl

33 ganze oder halbe Häute 11,75 11,00 10,50 ark für 1 Kge l Kernte Hut 15,75 15,00 1400 Netlogewicht34 1 er 3 ganze oder halbe Häute 12,00 11,25 10,75e n 9 e unter 3 de int 15,75 15,00 14.0035 über ganze oder halbe Häute! 7,751 7,00 6,50mehr als 10 über 4 ernſte e el 236 J ganze oder halbe Häute]! 9,25 8,50] 8.904 v e 10 t z e Häut 12,20 11,90 5037 ganze oder halbe Häute! 9,25 8,50 8,00r e unter denke vaute l38 irre temen, Leibriem [eiſchſei üher ganze oder halbe Häute 11,25 10,50 10,00Aasbraunes Leder (Mantel-, Kochgeſchirr Sragriemen eibriemenleder, auf der Fleiſchſeite glatt abgezogen) über 4 Kernſtücke 1525 1450 1330

39 3- ganze oder halbe Häute] 12,75 12,00 11,50u J J re er w 3-4 iicf r 00ne e tut40 3 ganze oder halbe Häute 13, 25, 11,e unter 3 Kernſtücke 16,75 16.00 1500
41Patronentaſchen-Narbenleder, glatt oder genarbt 2,2-2,5 mm r 24,00 20,00 Mark für 1 qm J42 J e e über 2,5--3,00 27,00 23.00 Maſchinenmaß45 Krausleder 23 mm ganze oder halbe Häute] 13,0044 e. e unter 2 ganze oder halbe Häute i45 Transparentleder e 2,5 ganze oder halbe Häute 9,50 e46 e e e e e el Munter 2,5 ganze oder halbe Häute 11,50 Mark für 1 kg47 Transparentſpaltle der ganze oder halbe Häute] 6,00 Nettogewicht48 Spalte, beliebig zu gerichtet. 2 e Häut 5,50 4,5037 1b 949 gewalzt, für Sohlen und Brandſoblen ganze Dnſclge S
29Helmfutterleder (Schafle ded anze Fell 8,00 6,50 Mark für 1 qm51 Chefrauxleder (Ziegenleder) ſchwarz oder bra un ganze Gere W 1800 15,00 13,00 8,00 Maſchinenmaß

8 4. 1. auf unmittelbaren ſchriftlichen Auftrag einer amtlichen S 6.Beſchaffungsſtelle der Heeres- oder Marineverwaltung 2Mengenfeſtſtellung und Zahlungsbedingungen. n r r r Marineverwaltung Zurückhalten von Vorräten.
a) Bei denjenigen Sorten, für welche im 8 3, Grund 2, auf Grund eines von einer amtlichen Beſchaffungs Bei Zurückhaltung von Vorräten iſt die Enkeig nun fort

preiſe für das Kilogramm angegeben ſind. muß die Preis ſtelle der Heeres und Marineverwaltung beſcheinigten zu gewärtjgen, vorbehaltlich der dafür angedrohlen Strafen.
berechnung nach dem Gewicht erfolgen. Bei denjenigen Sorten, „Ausweiles für brauftragte Lieferer“ an den beauftragten z
für welche im 8 3 Grundpreiſe nach Maß feſtgeſetzt ſind, hat Lieferer, oder n S 7.
dir e ber za h d 2 r die betreſtende Sorte 3. auf Grund eines von der Meldeſtelle der Kriegs Roh Anfrage
angegebene a inheit 4 erfolgen a ſtoff Abteilung für Leder und Lederrohſtoffe ausge Anfragen von Privatperſonen, Firmen, Verbälaenn und J

bei Käufen der amtlichen Veſchaffungeſtelten der Heere ſtelſten Freigabeſcheins anderen nichtamtlichen Stellen wegen dieſer Belannt-
und Marineverwaltung iſt für die Mengenfeſtſtellung die amt- erfolgt. riachung ſind,

OderLeder-

lieferung entweder

Rohſtoff Abteilung für Leder und Lederrohſtoffe, Berlin W'8,
Behrenſtraße 46, zu richten. Bei dieſer Stelle ſind auch die
Vordrucke zu den Freigabeanirägen und zu den Ausweiſen für
beauftragte Lieferer erhältlich.

c) Trotz der Beſchlagnahme darf jede zum Verteilungs-
plan der Kriegsleder- Aktiengeſellſchaft gehörige Gerberei, ſo-
weit es ihre etwaigen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
der Heeres oder Marineverwaltung zulaſſen, innerhalb eines
jeden Kalendermonats für insgeſamt höchſtens 759 Mark Leder
der beſchlagnahmten Arten an Schuhmacher, Sattler oder Klein
händler verkaufen und abliefern, ohne hierzu eines Freigabe
ſcheins zu bedürfen. Ueber dieſe Lieferungen hat die Gerberei
Buch zu führen.

Lieferungsabſchlüſſe inbezug auf dieſe Ledermengen ſind
nur bis zum Geſamtrechnungsbetrage von höchſtens 750 Mk.
erraubt.

Vorbedingung für alle nach Buchſtabe b und o dieſes
Paragraphen erlaubten Veräußerungen iſt, daß die durch die
Paragraphen 2—5 feſtgeſetzten Preiſe nicht überſchritten werden.

Die Beſchlagnahme iſt mit der Ablieferung an die
amtlichen Veſchaffungsſtellen der Herres- oder Marineverwal-
lung oder mit den Empfang des Freigabeſcheins, bei Liefe
rungen gemäß Buchſtabe c dieſes Paragraphen mit der Ab-
lieferung an den Schuhmacher, Sattler oder Kleinhändler für
die betreſbetref fende Ledermenge erloſch.

höchſtpreiſe in Berlin W 8, Behrenſtr. 46,
ſofern ſie ſich auf die im 5 5 enthaltenen Beſtimmungen be
ziehen,

an die Meldeſtelle der
Lederrohſtoffe in Berlin W 8, Behrenſtr. 46,

zu richten.
Bekanntmachung erhältlich.

Jnkrafttreten.

Kriegs-Rohſtoff- Abteilung für Leder und e

Bei dieſer Meldeſtelle ſind auch Abdrucke dieſer

Die Bekanntmachung tritt mit dem 15. März 1916 in S
Kraſt.
1915 in Kraft getretene Bekanntmachung Ch. II. 888/10. 15.
K. R. A. außer Kraft geſetzt.

Anmerkung: Es iſt in Ausſicht genommen, die durch
dieſe Bekanntmachung feſtgeſetzten Preiſe mindeſtens bis zum
15. Juni 1916 in Kraft zu laſſen.

Magdeburg, den 15. März 1916.

Her Stellv. Kommandierende General
des IV. Armeekorps

Frhr. von Lyucker, General der Infanterie
à la suite des Luſtſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Mit ihrem Jnkrafttreten wird die am 1. Dezember



2. Beilage zu Ur. 65 des Merſeburger Tageblattes

Deutſchlands Luftſchiffahrt.

Der Präſident der amerikaniſchen Luftſchiffahrtsgeſell-
ſchaft P. R. Maemechen hat einen offenen Brief an die New-
yorker „Sun“ geſchrieben, in dem er zu den redaktionellen
Kritiken über die Zeppelingefahr in England Stellung
nimmt und wobei dieſer amerikaniſche Fachmann ſehr zu-
rückhaltende Urteile anderer Fachmänner zur Unterſtützung
ſeines Urteils über die Ueberlegenheit der Zeppeline über
die Flugzeuge anführt. Macmechen ſagt beiſpielsweiſe, die
Kritik der „Sun“ iſt eine beredte Anklage des Mangels an
engliſcher Einſicht, die England machtlos gemacht hat, ſich
gegen dieſe neue Luftwaffe zu verteidigen. Die Zeit iſt aber
gekommen, öffentlich zu erklären, daß der Krieg bewieſen
und demonſtriert hat, daß die Flugzeuge als Feind des
Luftſchiffes ein abſoluter und ſchmählicher Bankerott und
Mißerfolg ſind. Wright, der Altmeiſter der Aervdynamik,
ſagte ſchon vor längerer Zeit mit jener Einſicht des prakti-
ſchen Fachmannes, was jetzt ſo eklatant beſtätigt wird, daß
Flugzeuge niemals ein gefährlicher Feind für das lenkbare
Luftſchiff ſein werden, das immer imſtande iſt, ſchneller zu
ſteigen. Macmechen ſagt ferner, der bekannte engliſche
Fachmann in Aerodynamik F. W. Lanchſter beſtätigt jetzt
nur, was längſt feſt ſtand, wenn er erklärt, daß es zur Nacht-
zeit keine Verteidigung gegen Zeppeline gäbe. Das Ergeb-
nis des Erfolges unſerer Macht des Luftſchiffes beſteht dar-
in, einem Kampfe auszuweichen, ihn abzulehnen. Sehr
bald aber wird der Tag kommen, wo England auch nicht
mehr am Tage vor Zeppelinangriffen ſicher ſein wird.
Wenn der Krieg nur noch ein Jahr länger dauert, dann
werden Zeppeline von immer größeren Dimenſionen und
Aktionsradien auf der Bildfläche erſcheinen. Dieſe werden
imſtande ſein, ſolche Höhen zu erklimmen, wahrſcheinlich bis
zu 18000 Fuß Höhe, ſo daß ſie ruhig bei Tage operieren
können. Dieſe neuen Zeppeline werden viel furchtbarer
ſein als die gegenwärtigen. Die Zeit der Bomben wird
vorüber ſein. Das Lufttorpedo von ungeheurer Kraft, von
deſſen Vorbereitung der Amerikaner beſtimmte Kenntnis
haben will, wird an die Stelle der Bomben getreten ſein.
Mit dieſer neuen Waffe werden den Dregdnoughts, Ma-
ſchinenſtativnen, Munitionsdepots ſelbſt bei Tage über-
raſchende Beſuche abgeſtattet werden. Es ſei eine Vogel
Strauß- Politik von England, die Fortſchritte ignorieren zu
wollen, die die Wiſſenſchaft gemacht hat und bei denen Eng-
land hinſichtlich der Zeppeline zu ſpät gekommen iſt.

England iſt gar nicht mehr imſtande, hinſichtlich des
Baues von Luftſchiffen Deutſchland einzuholen oder gar zu
überholen; denn die langiährige Erfahrung, die Deutſch-
ſand eben im Bau dieſer Waffe gemacht hat, läßt ſich nicht
kaufen. Maemechen erklärte, es gäbe kein techniſches Hin-
dernis mehr. das im Wege ſtehen würde, einen Ueberzeppe-
lin zu bauen, der imſtande ſein wird, ohne Zwiſchenlandung
nach Newyork und zurück nach Deutſchland zu fahren und
ſogar noch imſtande iſt, über Newyork hinaus Jnlands-
tädte zu erreichen. Dieſe letzteren Angaben ſcheinen beſon-
ers darauf gemünzt zu ſein, die Waſhingtoner Regierung

zu veranlaſſen, Gegenzeppeline zu bauen, nach dem Mace-
znechen angeblich bekannten deutſchen Syſtem.

Aus Stadt und Umgebung
Kriegsteilnehmer und Offenbarungseid. Kriegsteil-

nehmer ſind zur Ableiſtung des Offenbarungseides ver
pflichtet ſo hat, wie Rechtsanwalt Julius Levy in der
Deutſchen Juriſtenzeitung mitteilt das Landgericht Ber-

lin II entſchieden. Die Ausdrucksweiſe des Kriegsteilneh-
merſchutzgeſetzes zeigt klar, daß unter Unterbrechung des
Verfahrens ausſchließlich die Unterbrechung des Erkennt-
nisverfahrens verſtanden iſt. Die Zwangsvollſtreckung
wird durch ſolche Unterbrechung nur im Rahmen desKriegs-
kteilnehmergeſetzes beeinflußt. Es iſt daher anerkannt, daß
das Offenbarungseidverfahren nicht unter den Schutz dieſes
Geſetzes fällt.

Erxſatzmittel für Salatöl. Man läßt die Haushal-
kungsmilch oder einen Teil derſelben einen Tag in einem
breiten Topf ſtehen (ungekocht), nimmt dann den Rahm ab
und ſammelt ihn in einem beſonderen Topf. Nach einigen
Tagen iſt der Rahm ſauer und eignet ſich vorzüglich zum
Anmachen aller Salate, mit Ausnahme des Kartoffelſalats.
Auf jeden Fall bietet der ſo gewonnene Rahm einen ganz
anderen Erſatz als der jetzt vielfach angeprieſene „Salatöl-
erſatz“ und, was die Hauptſache iſt, ein mit ſaurem Rahm
angemachter Salat mundet vorzüglich. Den Kartoffelfalat,
den man wie geſagt, nicht mit Rahm anſetzen kann, macht
man wie folgt: Ein Suppenwürfel wird in etwas kochen-
dem Waſſer aufgelöſt, dann ein Teelöffel Kartoffelmehl da-
mit angerührt. Mit dieſer Miſchung wird der Kartoffel-
ſalat unter Beigabe der ſonſt üblichen Gewürze angemacht,
etwas klein geſchnittener, geröſteter Speck beigegeben, erhöht
den Wohlgeſchmack noch.

Speiſeöl. Olivenöl oder Speiſeöl, wie es im Volks-
mund heißt, iſt in Klein- und Mittelſtädten immer noch
ohne Schwierigkeiten zu haben. Ziemlich unbekannt iſt es,
daß dieſes Oel ausgezeichneter Buttererſatz zum Braten von
Fleiſch und Fiſch iſt. Jm Gebrauch iſt es ſparſamer als
Butter und Fett, hinterläßt auch beim Erkalten keinen
Nachgeſchmack, da es nicht ranzig oder ſtarr wird. Es iſt
auch zu Schwitzmehl zu verwenden, ohne das es den Haus-
frauen unmöglich erſcheint, Gemüſe und Tunken herzu-
ſtellen.

5 Schutzmittel für Saatbeete gegen Vogelfraß. Jeder
Gärtner und Landwirt weiß, wie unangenehm es iſt, wenn
der Same oder die aufgehende Saat durch Vogelfraß ge-
ſchädigt oder ganz und gar vernichtet wird. Wer hätte z.
B. noch nicht vor einem Veet abgepickter, eben erſt aufge-
gangener Erbſen geſtanden und ſich über den Schaden ge-
ärgert? Jn dieſer Zeit iſt aber ein ſolcher Schaden nicht
nur ärgerlich, ſondern im Hinblick auf unſere Volksernäh-
rung ein nativnaler Schaden, den wir unbedingt vermeiden
müſſen und können. Folgendes, einfaches Mittel iſt aus-

probiert und ſchützt ſicher gegen Vogelfraß:
Man überſpannt die Beete mit ſchwarzem (nicht weißem

oder buntem) Garn, bei Reihenſaate 2—-3 Fäden längs über
jede Reihe, ſo, daß die Fäden 2—3 Zentimeter über der Erde
ſchweben. Die Wirkung dieſes ſo einfachen Mittels liegt
darin, daß die ſchwarzen Garnfäden von den Vögeln nicht
geſehen werden, der Vogel fliegt auf das Beet, ſtößt ſich
unverhofſt an einem ſolchen Faden, erſchrickt, fliegt davon
und meidet das Beet. Da es durchaus nicht nötig iſt, das
Garn engmaſchig zu ſpannen, ſo iſt's keine zu große, aber

Mühe, auch ganz große Veete und Aecker ſo zu
chützen. e

Kreisblatt
Freitag, den 17. März 1916.

Z„

Vivatbänder.
Vortrag von Ernſt Kaminskit.

Gerade in dieſer ernſten, waffenſtarrenden Zeit, da die
Völker nahezu der ganzen Erde mit mehr oder minder
reinem Gewiſſen aufeinander prallen, um ſich die viel um-
neideten Gaben höherer Kultur abzujagen, gerade in dieſer
Zeit bietet ſich eine willkommene Gelegenheit, über eine
Sitte zu reden, die durch und durch preußiſch iſt und deren
Fäden hinaufreichen bis in jene Zeit, wo das junge Preußen
kraftvoll unter des großen Friedrich Regierung ſeine Arme
ausbreitete und dabei auf Mißgunſt, Neid und Gerinaſchät-
zung der umwohnenden großen Mächte, Rußland, Oeſter-
reich, Frankreich, ſtieß. Und worauf beruhte die Gering-
ſchätzung im feindlichen Lager? Es war damals wie heute:
man wollte den preußiſchen Militarismus zerſchlagen, der
anfing. unbequem zu werden, man hatte es ſich leicht ge-
dacht, dies durchzuführen, wenn man in genügender Ueber-
zahl über die „Potsdamer Wachtparade“ herfallen würde;
juſt wie auch heute. Und als es nun dank der geniaglen
Felöherrnkunft Friedrichs II. anders kam, als es in immer
gewaltigeren Schlägen wenn auch unter großen Opfern
gelang, alle die böſen Feinde niederzuringen, da wallte die
Begeiſterung für den großen HKönig. für ſeine Heerführer
empor, und Nord und Süd in Preußen wußte ſich eins mit
ſeinem König, der das Land vor großen Schäden bewahrt
hatte. Etwas Beſonderes mußte geſchehen, um dies dem
König auch zu zeigen, und dies beſondere Gedenkzeichen
waren eben: die Vivatbänder.

Die Vivatbänder waren Bandſtreifen von dünner Seide,
etwa 5--7 Zentimeter breit und etwa 15 bis gegen 60 Zenti-
meter lang. Jhren Namen haben ſie daher. daß auf ihnen
zum Preiſe der verherrlichten Perſon das Wort vivat recht
ein dringlich, oft mehrere Male erſcheint. Die älteſten
Bänder waren gewebt. ihr Schmuck war der Namenszug
des großen Königs F. R., oft mit Krone ver Adler ver-
ziert; auch Palmen und Lorbeerkränze fehlten nicht. Später
wurden die Bänder, wohl wegen der billigeren Herſtellung,
guf leichte Seide gedruckt. Auch gemalte oder ge-
ſt ickte Bänder kommen vor.

Zu den älteſten und einfachſten gehören die von
Roßbach und Leuthen. Sie trugen bereits (wie alle
ſpäteren) Verſe, die in ihrer einfachen Art an Volkslieder
gemahnen; ſo das Band von Roßbach:

„Es lebe durch des Höchſten Gnade
Der König, der uns ſchützen kann!
So ſchlägt er mit der Wachtparade
Noch mehrmals 80 000 Mann!“

Der Sieg bei Zorndorf fand freudigen Widerhall in
einem Bande mit der Ueberſchrift: Zittre, falle, beuge dich
für dem großen Friederich! Dann folgen die Jubelverſe:

„Jhr redölichen Preußen: Singt, jiauchzet und lobet!
Barbaren, die ſonſten unmenſchlich getobet,
Kalmucken, Koſſacken, ein grauſames Heer,
Die liegen verſtummet, ſie wüten nicht mehr!“
Jn bunter Folge erſcheinen andere Bänder, welche die

übrigen Siege feierten, oft geſchmückt mit den Bildniſſen
von Friedrichs Bruder, Prinz Heinrich von Preußen, und
des Herzogs Ferdinand von Braunſchweig. Eine Flut
von Bändern zeitigte geradezu der Hubertusburger
Frieden, der in den kleinſten Stäöten die Begeiſterung
wachrief. Hier ſei an zwei Bänder unſerer Nachbarſtadt
Halle erinnert, welche Friedensfeiern von Magiſtrat und
Univerſität verherrlichten. Geziert waren ſie z. B. mit
einem ausruhenden Herkules, zu deſſen Füßen die Wappen
der Feinde Friedrichs lagen. Verſe dazu:

„Nach ſoviel ſchweren ſauren Wochen,
Nach ſoviel Not und Ungemach,
Folgt der erwünſchte helle Tag,
Der allerwürdigſte auf Erden
Mit buntem Band geſchmückt zu werden.“

Die ſchöne Sitte erhielt ſich auch nach dem Kriege in
dem langen Frieden zu allen möglichen Ereigniſſen im
Königshauſe; zu des Königs und der Prinzen und Prinzefſ-
ſinnen Geburtstag; beſonders aber zur goldenen Hochzeit
des greiſen Herrſchers. Die Jnſchriften waren oft ſehr
ſchlicht und kündeten den Zweck der Bänder in einfacher
Weiſe an. Z. B.:

„Wer dieſes Band nicht trägt,
Der iſt kein braver Mann und treuer Untertan.“

oder „Der iſt kein Patriot,
Dem es die Bruſt nicht ziert.“

Nach der Regierung Friedrichs des Großen verlief ſich
die ſchöne Sitte im Sande; höchſtens noch der Friede zu
Baſel 1795 iſt durch ein Band gefeiert worden. Die Zeit
des politiſchen Niederganges mit Ende des Jahrhunderts
hielt das Volk in engen, kleinbürgerlichen Grenzen gefan-
gen, und mit Jena war die Freude an großen Waffentaten
für lange Zeit dahin.

Wohl mit hierdurch veranlaßt, ſchlug die allzeit rührige
Mode andere Wege ein. Gewiſſermaßen als Nachhall der
alten Vivatbänder wurden nunmehr Ereigniſſe mehr pri-
vater Art und aus bürgerlichen Familien verſinn-
bildlicht, z. B. Geburtstage, Taufen, Hochzeiten. So ent-
ſtanden die ſogenannten Familienbänder, die zwar
nicht die Bedeutung der patriotiſchen Bänder erlangten, aber
für die allgemeine Kenntnis vom Weſen der Vivatbänder
Wert haben. Jhre ſchlichten Verſe zeigen nämlich unzwei-
deutig an, wie dieſe Bänder verwendet, wie ſie getragen
worden ſind. So heißt es z. B. auf einem Bande:
„Teures Mädchen, nun ſo halte Deinen lieben Arm ſtill,
Daß ich es zur Schleife walte, weil ich ihn umwinden will.“
und auch: „Dieſes Band, die Bruſt zu ſchmücken,

Nimm es freundlichſt an von mir.“
Dies iſt in großen Zügen alles, was wir über die

alten Vivatbänder wiſſen; daß wir es wiſſen, verdanken
wir der eifrigen Sammler- und Forſcherarbeit des Herrn
Geheimen Regierungsrats Winkel in Koburg, der ſich ſeit
mehr als 25 Jahren mit dieſen Fragen beſchäftigt und das
weit zerſtreute Material in ſorgfältiger Weiſe zuſammen-
geſtellt hat. Er überliefert uns auch, daß etwa 350 alte
Vivatbänder bekannt geworden ſind, von denen ſich im eige-
nen Beſitz 130 Stück befinden (die man auf den Jahrhundert-
ausſtellungen zu Königsberg und Breslau wie auch auf der
Bugra in Leipzig bewundern konnte), während die übrigen
t ung Anregung in die vaterländiſchen Muſeen gewan-

ert ſind.Durch die ſelbſtloſen Bemühungen des Geh. Regierungs-
rat Winkel wurde auch das Vivatband in unſeren Tagen
wieder zu Ehren gebracht, nach mehr als 100jähriger Ruhe,
und zwar im Jahre 1913.

Zum erſten Male geſchah es zu Königsberg i. Pr.
am 5. Februar 1913, dem Gedenktage, da General York die

oſt preußiſchen Stände aufrief zum Kampfe gegen welſche

den großen allgemeinen Plan mit einbezogen wird.

Unterdrückung. Das Band, welches für dieſen Zweck vor
Herrn Geheimrat Winkel herausgegeben war, entſprach in
ſeiner überaus ſchlichten Form durchaus der Stimmung des
ſtillen und frohen Gedenkens an jene ſchwere Zeit vor 106
Jahren. Ganz Königsberg war an dieſem Tage in ein
anderes Gewand gehüllt; Flaggen überall, und alt und
jung,, hoch und niedrig wr geſchmückt mit den bunten Vivat
bändern, die luſtig im Winde flatterten.

(Schluß folgt.)

Aus Provinz und Reich.
Magdeburg, 14. März. In der letzten Verſammlung der

hieſigen Fleiſcherinnung beleuchtete Obermeiſter und
Stadtrat Kobelt die Frage, wer an der Fleiſchteuerung
hauptſächlich die Schuld trage. Er ſchob die Schuld an den
hohen Fleiſchpreiſen unter allgemeinem Beifall der Ver
ſammlung den Viehkommiſſionären zu. Letztere ſeien auch
ſchuld daran, daß der Auftrieb auf dem Magdeburger Vieh-
hof ſo minimal geblieben iſt. Eine radikale Beſeitigung
dieſes Zuſtandes könne nur durch den genoſſenſchaftlichen
Vieheinkauf erreicht werden. Der Redner brachte demgemäß
in Vorſchlag, unter Ausſchluß der Viehkommiſſionäre eine
Einkaufsgenoſſenſchaft zu gründen. Die Ver-
ſammlung ſtimmte den Ausführungen einmütig zu.

Weimar, 15. März. Der bemerkenswerte Plan der drei
großen Ulſtertalſperren und einer Feldatalſperre iſt
nach einer Verſammlung der intereſſierten Orte in Butt-
lar einen bedeutſamen Schritt vorwärts gekommen. Die
drei großen Ulſtertalſperren haben die Aufgabe, der geplan-
ten Großſchiffahrtsſtraße Weſer-Werra-Main-Donan für die
noch zu kanaliſierende Werra von Hann.-Münden bis
Wernshauſen das erforderliche Speiſewaſſer zuzuführen, an-
dernteils aber der allgemeinen Regulierung der Ulſter und
ihrer Zuflüſſe zu dienen. Der Verein für Schiffbarmachung
der Werra hat ſich dafür eingeſetzt, daß das Ulſtergebiet n

Zahl-
reiche fruchtbare Aecker werden durch die faſt ſtändige Über-
flutung der Ulſter der Beſtellung entzogen, und den Ge-
meinden iſt ein dauernder Schaden erwachſen. Es ſind vor-
geſehen: eine Talſperre mit 50 Millionen Kubikmeter Ju-
halt oberhalb Lahrbach, zwei Talſperren oberhalb Buttlar
und Wenigentaft, und zwar die erſte mit 25 Millionen Ku-
bikmetern und die letztgenannte mit 10 Millionen Kubik-
metern Waſſerfaſſung. Dieſe drei großen Talſperren ſolken
ſich gegenſeitig ergänzen und ſo reguliert werden können,
daß das Hochwaſſer der Ulſter über die regulierten Uferge-
lände nicht mehr hinaustreten kann. Ueber die Koſten wur-
de mitgeteilt, daß man für die Talſperre bei Lahrbach 112*
Millionen Mark. die bei Buttlar 6,350,000 und die bei
Wenigentaft 2,960,000 vorgeſehen hat, für alle drei Tal-
ſperren rund 20,000,000 A. Vorausſetzung für die Durch-
führung dieſer Projekte iſt natürlich, daß der Großſchiff
fahrtsweg Bremen Minden Hann. Münden Meiningen-
Bamberg-Paſſau-Linz-Wien durchgeführt wird. Die durch
die drei Ulſtertalſperren zu gewinnenden Waſſerkräfte wer-
den auf 10 Millionen Kilowattſtunden veranſchlagt. Eine
weitere, vierte Talſperre iſt für das nahegelegene Feldatal
geplant, die oberhalb Weilar zwiſchen Dermbach und Lengs-
feld gedacht iſt und 40 Millionen Kubikmeter Waſſer faſſen
ſowie 3,800,000 Kilowattſtunden ergeben ſoll. Der Koſten-
anſchlag für dieſe Talſperre ſieht 9 Millionen Mark vor.
Der in den vier Talſperren berechnete Raumgehalt beträgt
125 Millionen Kubikmeter, und' die Verzinſung der Ban-
koſten von 30 Millionen Mark wird 12 Millionen Mark
jährlich betragen; dieſe Summe wird durch Schiffahrt und
Kraftgewinnung wieder aufgebracht.

Kaſſel, 14. März. Die ſtädtiſchen Behörden haben als
Hochzeitsgabe dem Prinzen Joachim ein Ge-
mälde von dem verſtorbenen früheren Akademielehrer Prof.
Hermann Krackfuß hierſelbſt überreichen laſſen. Das Prin-
zenpaar hat darauf ein Danktelegramm geſandt. Uebri-
gens wird die Ueberſiedelung des neuvermählten
Paares in das hier durch Umbauten verſchönerte Prinzen-
haus zunächſt noch nicht erfolgen. Prinz Jvachim wird nach
Ablauf ſeines Urlaubes wieder an die Front zurückkehren.

Berlin, 15. März. Am 15. März vormittags 7 Uhr 35
Minuten ſtieß der Triebwagen 718 in dichtem Nebel bei
der Ausfahrt aus dem Bahnhof Elberfeld-Varresbeck nach
Dortnap-Hahnenfurth mit einer Lokomotive zuſammen.
Es wurde ein Reiſender erheblich und 19 leichter verletzt.
Der Betrieb wurde eingleiſig aufrecht erhalten und konnte
um 9 Uhr 50 Minuten in vollem Umfange wieder aufge-
nommen werden. Die Unterſuchung iſt eingeleitet.

München, 13. März. Der Kommandierende Ge-
neral in Nürnberg, General der Kavallerie Freiherr von
Könitz, wendet ſich in einem Erlaß gegen die falten-
reichen Röcke und hohen Stiefel der Frauen. Er be-
zeichnet ſie als Modetorheit, Stoff- und Lederverſchwendung
und erwartet vom vaterländiſchen Sinn der Frauenwelt,
daß ſie dem Ernſt der Zeit entſprechend zu ſchlichter Kleidung
zurückkehren.

handel Derkehr- Polks wirtſchaft
X Die Einnahmen aus den Kaliabgaben ſind im Etat

für 1916 auf 6 420 000 geſchätzt worden. Es iſt dabei mit
einer Geſamtabſatzmenge von rund 10700000 Doppelzent-
nern reines Kali gerechnet worden. Hiervon gehen ab
128 400 für 2 v. H. Vergütung, die an die Bundesſtaaten
für die ihnen entſtehenden Erhebungs- und Verwaltungs-
koſten zu zahlen ſind, und treten hinzu 102 000 an Zinſen
aus dem Reſervefonds, denen ein Zinsſatz von 3 v. H. ſchät-
zungsweiſe zugrunde gelegt worden iſt. Die Geſammtein-
nahmen aus den Kaliabgaben ſtellen ſich mithin au
6 393 600 gegen 6391600 im Etat 1915, alſo 2000
höher. Zum Ausgtich der durch die Einnahmen und Ziu-
ſen nicht gedeckten Ausgaben zur Ausführung des Lalige-
ſetzes, die auf 7841 600 veranſchlagt ſind, iſt ein Betrag
von 1448 000 aus dem Reſervefonds zur Verfügung ge-
ſtellt worden.

Markktberichte.

Friedrichsfelde, den 15. März 1916.
Auftrieb: 269 Stck. Schweine, 1574 Stck. Ferkel. Verlauf

des Marktes: Bei lebhafter Nachfrage Preiſe anziehend.
Es wurden gezahlt im Engroshandel für: Läuferſchweine

7——8 Mon. alt, Stck. M.,, Läuferſchweine, 5--6 Mon
alt, Stck. M. Pölke, 3--4 Mon. alt, M,, FerkelSt Wochen alt, Stck. M. Ferkel, 6—8. Wochen alt

t

c Die Direktion des Magerviehtzofes



Amtliche A Anzeigen.

Bekanntmachung,
über die Bereitung von Kuchen. Vom 16. Dezember 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gefetzes über die Er
mächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen uſw. vom
4. Auguſt 1914 (Reichs-Geſetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlaffen:

s 1.
In gewerblichen Betrieben, insbeſondere in Bäckereien, Kondito

reien, Keks-, Zwieback- und Kuchenfabriken aller Art, in Gaſt, Schank-
und Speiſewirtſchaften, Stadtküchen und Erfriſchungsräumen, ſowie in
Vereinsräumen dürfen zur Bereitung

1. von Kuchenteig keine Eier vder Eierkonſerven und auf 500
Gramm Mehl oder mehlartige Stoffe nicht mehr als 100 Gramm
Fett und 100 Gramm Zucker,

2. von Tortenmaſſe auf 500 Gramm Mehl oder mehlartige Stoffe
nicht mehr als 150 Gramm Eier oder Eierkonſerven, 150 Gramm
Fett und 150 Gramm Zucker,

3. von Rohmaſſe für Makronen auf 500 Gramm Mandeln nicht
mehr als 150 Gramm Zucker und von Makronen auf 500 Gramm
Rohmaſſe nicht mehr als 500 Gramm Zucker

verwendet werden. Die Verwendung von Backpulver als Triebmittel
iſt geſtattet, die Verwendung von Hefe iſt verboten.

In den im Abſ. 1 genannten Betrieben und Räumen dürfen
nicht bereitet werden

Backwaren in ſiedendem Fett,
Backwaren unter Verwendung von Mohn,
Baumkuchen,
Creme unter Verwendung von Eiweiß, Fett, Milch oder Sahne

jeder Art,
Fettſtreußel.

Teige und Maſſen, die außerhalb der genannten Betriebe und
Räume hergeſtellt ſind, dürfen in dieſen Betrieben und Räumen nicht
ausgebacken werden.

b

s 3
Jm Sinne dieſer Verordnung gelten alle Backwaren, zu deren

Bereitung mehr als 10 Gewichtsteile Zucker auf 90 Gewichtsteile Mehl
oder mehlartige Stoffe verwendet werden, als Kuchen oder Torten.

Als Fett im Sinne dieſer Verordnung gelten Butter und Butter-
ſchmalz, Margarine, Kunſtſpeiſefett ſowie tieriſche und pflanzliche Fette
und Oele aller Art.

Die Beamten der Polizei und die von der Polizei beauftragten
Sachverſtändigen ſind befugt, in die Geſchäftsräume der dieſer Verord-
nung unterliegenden Perſonen jederzeit einzutreten, daſelbſt Beſichti-
gungen vorzunehmen, Geſchäftsaufzeichnungen einzuſehen und nach ihrer
Auswahl Proben zur Unterſuchung gegen Empfangsbeſtätigung zu ent-
nehmen.

Die Unternehmer und die von ihnen beſtellten Betriebsleiter und
Auffichtsperſonen ſind verpſlichtet, den Beamten der Polizei und den
Sachverſtändigen Auskunft über das Verfahren bei Herſtellung der Er-
zeugniſſe und über die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe, insbeſon-
dere auch über deren Menge und Herkunft zu erteilen.

s 4.
Die Sachverſtändigen ſind, vorbehaltlich der dienſtlichen Berichter

ſtattung und der Anzeige von Geſetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die
Einrichtungen und Geſchäftsverhältniſſe, welche durch die Aufſicht zu ihrer
Kenntnis kommen, Verſchwiegenheit zu beobachten und ſich der Mittei-
lung und Verwertung der Geſchäfts und Betriebsgeheimniſſe zu ent-
halten. Sie ſind hierauf zu vereidigen.

S 5.Die Unternehmer haben einen Abdruck dieſer Verordnung in ihren
Verkaufs- und Betriebsräumen auszuhängen.

S 6. n

Die Vorſchriften dieſer Verordnung finden auch auf Verbraucher-
vereinigungen Anwendung.

8 7.
Die Landeszentralbehörden erlaſſen die Beſtimmungen zur Aus-

führung dieſer Verordnung. Sie können weitergehende Anordnungen
zur Beſchränkung der Fett-, Eier- und Zuckerverwendung treffen.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorſchriften dieſer
Verordnung zulaſſen.

8 8.
Mit Geldſtrafe bis zu eintauſendf. afſhundert Mark oder mit Ge-

fängnis bis zu drei Monaten wird beſtraft:
l. wer den Vorſchriften des 8 1oder des z 3 Abſ. 2 zuwiderhandelt;
2. wer der Vorſchrift des 8 4 zuwider Verſchwiegenheit nicht be-

vbachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Geſchäfts-
oder Betriebsgeheimniſſen ſich nicht enthält;

3. wer den im 8 5 vorgeſchriebenen Aushang unterläßt;
4. wer den auf Grund des 87 Abſ. 1 erlaſſenen Beſtimmungen
zuwiderhandelt.

JIn dem Falle der Nr. 2 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des
Unternehmers ein.

8 Y.
Die zuſtändige Behörde kann Betriebe ſchließen, deren Unternehmer

oder Leiter ſich in Befolgung der Pflichten unzuverläſſig zeigen, die ihnen
durch dieſe Verordnung oder die dazu erlaſſenen Ausführungsbeſtim-
mungen auferlegt ſind.

Gegen die Verfügung iſt Beſchwerde zuläſſig. Ueber die Be
ſchwerde entſcheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Be-
ſchwerde bewirkt keinen Aufſchub.

8 10.
Die Vorſchriſten dieſer Verordnung finden keine Anwendung auf

Kels-, Zwieback, Honig, Pfeffer- und Lebkuchenfabriken, ſoweit ſie zu
Keks, Zwieback, Honig, Pfeffer oder Lebkuchen Getreide oder Mehl ver-
arbeiten, das ihnen von der Neichsgetreideſtelle, von den Heeresverwal
tungen oder der Marineverwaltung geliefert iſt. Sie gelten ferner
uicht für Zwieback, der für Rechnung der Heeresverwaltungen, der
Marineverwaltung oder der Vereinslazarette der freiwilligen Kranken-
pflege hergeſtellt wird.

ß 11.
Die Vorſchriften der Verordnung über die Bereitung von Back

ware in der Faſſung vom 31. März 1915 (Reichs-Geſetzbl. S. 204) ſowie
die Vorſchriften in 88 47 bis 49 der Verordnuug über den Verkehr mit
Brotgetreibe und Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915
(ReichsGeſetzbl. S. 363) bleiben unberührt.

8 12.
Dieſe Verordnung tritt mit dem 18. Dezember 10915 in Kraft. Der

Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 16. Dezember 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Auf Grund des 8 7 der Verordnung über die Bereitung von
Kuchen vom 16. Dezember 1915 (R. G. Bl. S. 823) beſtimme ich im Ein-
verſtändnis mit dem Herrn Miniſter des Jnnern:

„Zuſtändige Behörde im Sinne des S 9 dieſer Verordnung iſt die
Ortspolizeibehörde, höhere Verwaltungsbehörde der Regierungspräſident
in Berlin der Oberpräſident.

Berlin W. 9, den 17. Dezember 1915.

Der Miniſter für Handel und Gewerbe
J. A. von Meyeren.

Veröffentlicht:
Merſeburg, den 14. März 1916.

Bekanntmachung.
beabſichtigt am 21. d. Mts. vormittags 10 Uhr 30 Minuten ab weſtlich
Merfeburg eine Schießübnng mit ſcharſer Munition abzuhatten.

Das gefährdete Gelände wird durch folgende Linie eingeſchloſſen:
Merſeburg--Knapendorf Bündorfe-Biſchdorf--Burgſtaden Kleingräfen-
dorf Raſchwitz Reiusdorf Niederelobicau--Blöſten--Geuſa und Atzen-
dorf.

Die Abſperrung des gefährdeten Geländes, in welchem in der an-
gegebenen Zeit nicht gearbeitet werden darf, erfolgt durch Poſten um
9* Uhr, deren Anordnungen ſeitens des Publikums im Intereſſe der
eigenen Sicherheit Folge zu leiſten iſt. Die Bevölkerung wird auf fol
gendes hingewieſen:

1. Sollten einzelne Blindgänger, das ſind nicht zerſprungene Ge-
ſchoſſe, aufgefunden werden, ſo iſt jedes Berühren dieſer Geſchoſfe wegen
großer Lebensgefahr verboten. Vielmehr iſt die Stelle zu bezeichnen und

entſprechende Mitteilung ſofort an das Abteilungsgefchäſtszimmer im
Kaſernement zu Halle a. S. Merſeburger Straße 93 zu ſenden.

2. Die Abſchätzung des Flurſchadens und Auszahlung der Beträge
ſoll unmittelbar nach Beendigung des Schießens durch eine Kommiſſion
erfolgen.

Die Beſitzer des gefährdeten Geländes haben ſich zur Abſchätzung
gleich nach dem Schießen auf ihren Aeckern einzufinden.

Merfeburg, den 15. März 1916.
Der Königliche Landrat.

J. V. Kürſten, Kreisſekretär.

Htädtiſcher Kartoffelverkauf!
Unter Bezugnahme auf unſere Bekanntmachung vom 7. März 1916

wird für den. Verkauf von Kartoffeln aus ſtädtiſchen Beſtänden folgendes
beſtimmt:

BVerkaunfstage:
v Dieu für die Straßen A bis einſchl.Jeden Dieustag: auf weiße Kartoffelkarten

für die Straßen J einſchl. O
anf blane Kartoffelkarten
für die Straßen P einſchl.
auf gelbe Kartoffelkarten.

Brrkaufsſtelle:
Städtiſcher Keller an der „Erholung“- Brauhausſtraße

Verkanfsſtunden:
vormittags von 8—-12 Uhr, nachmittags von 2—6 Uhr.

J.-Nr. 1839 M.

Jeden Doennerstag:

Jeben Sonnabend:

H.

Ausgabe der Kartoffelkarten.
Die erforderlichen Kartoffelkarten werden vorher an der ſtädtiſchen

Kartoffelſtelle int Rathans, ll Treppen, Zimmer 23 in folgender Reihen-
folge ausgegeben:

Jeden Freitag und S

Montag Dienstag JMittwoch Donnerstag
während der Dienſtſtunden vormittags von 8—1 ihr

nachmittags von
III.

Nachträgliche Meldungen.
Wer noch Voprrat an Speiſekartoffeln hat, erhält zunächſt keine

Kartoffelkarten.
Erſt, wenn der Haushalt nachweislich nicht mehr im Beſitz von

Kartoffeln iſt, kann der Haushaltungsvorſtand in öer Kartoffelſtelle,
Rathaus II Treppen, Zimmer No. 23 die Aufnahme in die Kontrolliſte
und die Zuweiſung einer Kartoffelkarte an dem für ſeine Straße feſtge-
fetzten Termin (vergl. Abſchnitt Ih) beantragen.

IV.
Die vorſtehende Regelung gilt bis auf weiteres Spätere Aenderung

wird vorbehalten.
Merſeburg, den 11. März 1916.

Sonnabend für die Straßen A einſchl. H
J V 7

Der Magiſtrat.

J

Dsutsche Reichsschatz-
anwersungen ung

9 Deutsche Reichsanleihe
(lV. Kriegsanleihe

zu den Kursen von M. 95. bezw. M. 98.50
(letztere mit Schuldbucheintragung und Sperre bis
15. April 1917 zu M. 98.30) nehmen wir unent-

geltlich

vom 4. bis 22. März J.
(Kassestunden von 9 Uhr.

Vorschuss-Verein zu Mersehurg,

E. G. m. b. H.
F. Heyne.

auf

entgegen.

E. Hartung. Ortmann.
Sammeſſtelle U Merſeburg

für Kupfer, Meſſing und Reinnickel.
Freitag, den 17. März 1916, letzter Abnahmetag

und zwar für folgende Straßen in der Reihenfolge:
Wer auer, Weißenfelſerſtraße, Wilhelmſtraße, Windberg und

nkel.
Außerdem können alle diejenigen, welche noch Gegenſtände aus Kupfer

Meſſing und Reinnickel oder Altmetall im Gewahrſam haben,
dieſe noch am Freitag, den 17. März 1916 in der Zeit von 9--12
Uhr vormittags in der Sammelſtelle abliefern.

S

Der Königliche Landrat.

J.-Nr. 938 K. J. V. Kürſten.

Die 2. Erſatz-Abteikung Feldartillerie- Regiment 75 in Halle a. S
s ywwmngn un nnuanpss ws

nuw a m

s pielp me vom 17.--23. März 1916
HENNY FPORTEN:

ihr hester
z Schesbe.

Schauspiel in 3 Akten.

Von Waldemar Psylander
ein ernst-heiteres Spiel:

Psylander heiratet
3 Akte.

Ein glänzend. Programm.
3 Akte.

T 222 e 5 etrreere e eAstorla Diehtspelfaust z g

e 2 e e SS J e 2a ncntne
III veurnras venrenh

S e n

Rita Sacchetto als:
c

S

e

S 56S

2

ILeidenschaftl. gtühendes Drama

aus der ungar. Pubta.
3 Akte.

Hans Leichtfuss

in der Mausefalle.
Eine tolle Komödie in 2 Akten

und das übrige große
S S Beiprogramm.

Angel-Schelſſsrh

friſch eingetroffen

bei Emil Wolff,Roßmarkt.

Am Vohnhof!

iſt eine größere Etagenwohnung zu
vermieten und ſofort oder ſpäter
zu beziehen. Näheres

Kleine Ritterſtr. 9 J.
Veißenfelſer Straße 2022
1. Etage, beſtehend aus 5 Zimmern,
Küche und Zubehör, ſofort zu ver
mieten und 1. April 1916 zu beziehen.
Beſichtigungszeit: Nachm. 1-—3.

Rich. Klauß.
Veſſer. Herr od. Aame

gginden a
frdl. möbliertes Zimmer.

Zu erfragen in der Expedition
dieſes Blattes.

Etage,
4 Zimmer nebſt allem Zubehör,
zu vermieten und 1. April 1916
zu beziehen

Roßmarkt 17.
Mödſſertes Zimmer

ſoſort zu vermieten
Halleſche Str. 36 I.

Frl. möniertes Zimmer
mit Gas ſofort zu vermieten

Lincdenstr. 1 II.
Frdl. möbliertes Zimmer
mit Gas und Schreibtiſch ſofort zit
vermieten Roter Feldweg ö5 II.

2 freundl. möblierte
ſofort zu vermietenZimmer Wagnerstr. 8 I.

Freundl. möhl. Zimmer
mit 2 Betten, ſofort zu vermieten

Hälterstraße 13.
Frdl. möbliertes Zimmer
ſofort zu vermieten.

Friedrichſtr. 38.

Freund. möbl. Zimmer
(Nähe Kaſerne), paſſ. für einen
Landſturmmann oder Bahnbeamter,Merſeburg, den 15. März 1916. Der Magiſtrat. Kleiſtſtx. 8, 1 Tr.zu vermieten
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